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Der Arbeitspreis setzt sich wie folgt zusammen: Netto Der Grundpreis setzt sich wie folgt zusammen:

2,050 ct/kWh

6,405 ct/kWh

0,280 ct/kWh

0,305 ct/kWh

0,416 ct/kWh

0,005 ct/kWh

5,760 ct/kWh

1,590 ct/kWh

7,099 ct/kWh * bei einem durchschnittlichen Haushaltskunden mit einem Verbrauch von 3.500 kWh.

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

Allgemeine Preise
(Preisblatt gÄltig ab dem 01.01.2019)

fÄr den Haushaltsbedarf Netto Brutto
Arbeitspreis 23,91 ct/kW h 28,45 ct/kWh
Grundpreis 77,31 Euro/Jahr 92,00 Euro/Jahr

fÄr den landwirtschaftlichen und gewerblichen/sonstigen Bedarf Netto Brutto
Arbeitspreis 23,91 ct/kW h 28,45 ct/kWh
Grundpreis 102,26 Euro/Jahr 121,69 Euro/Jahr

fÄr den gemeinschaftlichen Bedarf (z. B. Treppenhausbeleuchtung) Netto Brutto
Arbeitspreis 23,91 ct/kW h 28,45 ct/kWh
Grundpreis 34,36 Euro/Jahr 40,89 Euro/Jahr

Netto

Stromsteuer Grundpreis Netz* 50,00 Euro/Jahr

EEG-Umlage Abrechnungsentgelt* 0,00 Euro/Jahr

KWKG-Umlage Messstellenbetrieb* 8,08 Euro/Jahr

Å 19-StromNEV-Umlage Messung* 0,00 Euro/Jahr

Offshore-Netzumlage nach Å 17f Abs. 5 EnWG Beschaffung & Vertrieb fÄr den

abLa-Umlage nach Å 18 Abs. 1 AbLaV Haushaltsbedarf 19,23 Euro/Jahr

Netzentgelt landw. und gew./sonstigen Bedarf 44,18 Euro/Jahr

Konzessionsabgabe gemeinschaftlichen Bedarf -23,72 Euro/Jahr

Stadtwerke Emsdetten GmbH Stand 25.10.2018

Beschaffung & Vertrieb

Ihre individuellen Kostenbestandteile kÇnnen Sie Ihrer Abrechnung oder den vom Netz-
betreiber verÇffentlichten Netzentgelten entnehmen.

Das Entgelt wird errechnet aus dem Arbeitspreis zuzÄglich dem Grundpreis.
Der Grundpreis beinhaltet eine jÉhrliche Abrechnung.
Die Umsatzsteuer wird bei den angegebenen Nettopreisen mit dem jeweils gÄltigen gesetzlichem Steuersatz (z. Zt. 19 %) zusÉtzlich berechnet. Die aufgefÄhrten Bruttopreise sind 
gerundet und erscheinen nicht in den Rechnungen.
Die Preise gelten fÄr die Grund- und Ersatzversorgung gemÉÑ ÅÅ 36 und 38 des Energiewirtschaftsgesetzes.
ZusÉtzliche Hinweise zur HÇhe der genannten Umlagen finden Sie auf der internetbasierten Informationsplattform der deutschen Öbertragungsnetzbetreiber unter 
www.netztransparenz.de.  Informationen zum Netzentgelt sind auf der Internetseite Ihres Netzbetreibers unter www.stadtwerke-emsdetten.de verÇffentlicht.
Es gelten die Allgemeinen Bedingungen fÄr die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit ElektrizitÉt aus dem Niederspannungsnetz 
(Grundversorgungsverordnung-StromGVV) sowie die ErgÉnzenden Bedingungen der Stadtwerke Emsdetten GmbH in der jeweils gÄltigen Fassung. Der Geltungsbereich fÄr die 
Allgemeinen Preise erstreckt sich auf den Energieverbrauch fÄr Haushaltskunden im Sinne von Å 3 Nr. 22 EnWG.
Die KÄndigungsfrist fÄr Kunden in der Grundversorgung betrÉgt 14 Tage. Das Recht zur Preisanpassung ergibt sich aus den ÅÅ 5 und 5a der StromGVV. GemÉÑ Å 5 Abs. 3 Satz 1 
StromGVV haben Sie das Recht, den Vertrag im Falle einer PreisÉnderung ohne Einhaltung einer KÄndigungsfrist auÑerordentlich auf das Datum des Wirksamwerdens der 
PreisÉnderung in Textform zu kÄndigen. Ünderungen der Allgemeinen Preise und der ErgÉnzenden Bedingungen werden gegenÄber demjenigen Kunden nicht wirksam, der bei einer 
KÄndigung des Vertrages mit dem Grundversorger die Einleitung eines Wechsels des Versorgers durch entsprechenden Vertragsschluss innerhalb eines Monats nach Zugang der 
KÄndigung nachweist.

WeiterfÄhrende Informationen erhalten Sie im Stadtwerke ServiceCenter, Kirchstr. 18, 48282 Emsdetten, Tel. 02572/202-333.                                                            
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ErgÅnzende Bedingungen der Stadtwerke Emsdetten GmbH zu der Verordnung Äber Allgemeine Bedingungen fÄr die 
Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Strom aus dem Niederspannungsnetz 
(Stromgrundversorgungsverordnung - StromGVV)

1. Erweiterung und Änderung von Anlagen und VerbrauchsgerÅten; Mitteilungspflichten, Ç 7 StromGVV
�ndert oder erweitert der Kunde bestehende Anlagen oder m�chte er zus�tzliche Verbrauchsger�te anschlie�en, 
so hat er dies dem Grundversorger vor Inbetriebnahme schriftlich mitzuteilen, soweit sich durch die �nderung der 
Stromverbrauch erheblich erh�ht. Der Kunde hat sich in Zweifelsf�llen an den Grundversorger zu wenden, der 
Listen mit meldungspflichtigen Verbrauchsger�ten und Antr�ge bereith�lt. 

2. Abrechnung, Ç 12 StromGVV
2.1. Der Verbrauch des Kunden wird j�hrlich festgestellt und abgerechnet (Jahresabrechnung). Abrechnungsjahr ist das 

Kalenderjahr.
2.2. Der Kunde hat das Recht, eine kostenpflichtige monatliche, viertelj�hrliche oder halbj�hrliche Abrechnung zu 

w�hlen, die auf Grundlage einer gesonderten Vereinbarung mit dem Grundversorger erfolgt. Hierf�r berechnet der 
Grundversorger dem Kunden ein zus�tzliches Entgelt pro Abrechnung gem�� Preisblatt (Anlage 1). Bei einer 
monatlichen Abrechnung entf�llt das Recht des Grundversorgers, monatliche Abschl�ge zu verlangen. 

2.3. Mit Erstellung der Abrechnung f�r den Abrechnungszeitraum wird die Differenz zwischen den geleisteten 
Abschlagszahlungen und dem Rechnungsbetrag ermittelt und nachberechnet oder gutgeschrieben. Guthaben des 
Kunden werden auf die der Abrechnung folgende Forderung (z.B. Abschlagsforderung) angerechnet. F�llt die 
Abrechnung mit der Beendigung des Vertrages zusammen, werden Guthaben auf die Schlussrechnung 
angerechnet. Verbleibende Guthaben werden ausgekehrt.

3. Abschlagszahlungen, Ç 13 StromGVV
Der Grundversorger erhebt monatlich gleiche Abschlagszahlungen. Die H�he dieser Abschlagszahlungen wird 
anteilig f�r den Zeitraum der Abschlagszahlung entsprechend dem Verbrauch im zuletzt abgerechneten Zeitraum 
berechnet. Ist eine solche Berechnung nicht m�glich, so bemisst sich die Abschlagszahlung nach dem 
durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Im Fall einer monatlichen Abrechnung nach Ziffer 2.2 erhebt 
der Grundversorger keine Abschlagszahlungen.

4. Vorauszahlung und Vorkassensysteme, Ç 14 StromGVV
4.1. Kommt ein Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen gegen�ber dem Grundversorger nicht oder nicht rechtzeitig 

nach oder besteht Grund zu der Annahme, dass der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht 
rechtzeitig nachkommen wird, ist der Grundversorger wahlweise berechtigt, Vorauszahlung der Abschlagsbetr�ge 
zu verlangen oder auf Kosten des Kunden bei diesem einen Bargeld-, Chipkartenz�hler oder sonstige 
vergleichbare Vorkassensysteme einzurichten.

5. Zahlungsweise, Ç 16 Abs. 2 StromGVV
5.1. Der Kunde ist berechtigt, seine Zahlungen wahlweise durch

1. SEPA-Lastschriftverfahren
2. Dauerauftrag
3. �berweisung inkl. Bareinzahlung auf das Konto des Grundversorgers
4. SEPA-Firmenlastschriftmandat 
5. Barzahlung
Zu leisten.

5.2. Die Rechnungsbetr�ge und Abschl�ge sind so zu entrichten, dass f�r den Grundversorger keine zus�tzlichen 
Kosten entstehen. Ma�geblich f�r die rechtzeitige Einhaltung der F�lligkeitstermine ist der Eingang der Zahlung 
beim Grundversorger bzw. der Zeitpunkt der Gutschrift auf dem Konto des Grundversorgers.

6. Zahlung und Verzug, Ç 17 StromGVV
6.1. Rechnungen des Grundversorgers werden zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung, 

Abschlagszahlungen zum jeweils festgelegten Zeitpunkt – fr�hestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der 
Zahlungsaufforderung – f�llig.

6.2. Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, kann der Grundversorger angemessene Ma�nahmen zur 
Durchsetzung seiner Forderung ergreifen; fordert der Grundversorger erneut zur Zahlung auf oder l�sst der 
Grundversorger den Betrag durch einen Beauftragten einziehen, stellt der Grundversorger dem Kunden die 
dadurch entstandenen Kosten pauschal gem�� Preisblatt (Anlage 1) in Rechnung. Auf Verlangen des Kunden ist 
die Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein und darf 
den nach dem gew�hnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht �bersteigen. Dem Kunden ist zudem 
der Nachweis gestattet, solche Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich geringer als die H�he der 
Pauschale.

6.3. Der Kunde hat anfallende Bankkosten f�r ungedeckte Schecks (R�ckschecks) und R�cklastschriften an den 
Grundversorger zu erstatten. 

7. Unterbrechung der Versorgung, Ç 19 StromGVV
7.1. Die Kosten aufgrund der berechtigten Unterbrechung der Grundversorgung sowie der Wiederherstellung der 

Grundversorgung sind vom Kunden zu ersetzen. Die entstehenden Kosten werden dem Kunden pauschal gem�� 
Preisblatt (Anlage 1) in Rechnung gestellt. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage 
nachzuweisen; die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein und darf den nach dem 
gew�hnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht �bersteigen. Dem Kunden ist zudem der Nachweis 
gestattet, solche Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich geringer als die H�he der Pauschale.

7.2. Die Wiederherstellung der Grundversorgung erfolgt nur, wenn die Bezahlung der Unterbrechungs- und 
Wiederherstellungskosten erfolgt ist und die Gr�nde f�r die Unterbrechung entfallen sind. 

7.3. Ist die Durchf�hrung einer Unterbrechung oder Wiederherstellung der Versorgung trotz ordnungsgem��er Termin-
und Ersatzterminank�ndigung unm�glich, kann der Grundversorger die dadurch zus�tzlich entstehenden Kosten 
pauschal gem�� Preisblatt (Anlage 1) berechnen, es sei denn, der Kunde hat die Umst�nde, die zur Entstehung 
dieser Kosten gef�hrt haben, nicht zu vertreten. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage 
nachzuweisen; die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein und darf den nach dem 
gew�hnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht �bersteigen. Dem Kunden ist zudem der Nachweis 
gestattet, solche Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich geringer als die H�he der Pauschale.

8. KÉndigung, Ç 20 StromGVV
8.1. Die K�ndigung des Stromgrundversorgungsvertrages durch den Kunden bedarf der Textform und soll wenigstens 

folgende Angaben enthalten:
 Kundennummer oder Marktlokations-ID
 Z�hlernummer
 Rechnungsanschrift f�r die Schlussrechnung (sofern abweichend von bisheriger Anschrift)

9. Datenschutz/Datenaustausch mit Auskunfteien/Widerspruchsrecht
9.1. Verantwortlicher f�r die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Sinne der Datenschutzgrundverordnung 

(DSGVO) ist: Stadtwerke Emsdetten GmbH, Moorbr�ckenstr. 30, 48282 Emsdetten, Telefon 02572/202-0, Fax 
02572/202-189, E-Mail info@stadtwerke-emsdetten.de.

9.2. Der Datenschutzbeauftragte des Grundversorgers steht dem Kunden f�r Fragen zur Verarbeitung seiner 
personenbezogenen Daten unter Stadtwerke Emsdetten GmbH, Moorbr�ckenstr. 30, 48282 Emsdetten, Telefon 
02572/202-0, Fax 02572/202-189, E-Mail datenschutz@stadtwerke-emsdetten.de zur Verf�gung.

9.3. Der Grundversorger verarbeitet folgende Kategorien personenbezogener Daten: Kontaktdaten des Kunden (z. B. 
Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer), Daten zur Verbrauchsstelle (z. B. Z�hlernummer, 
Identifikationsnummer der Marktlokation), Verbrauchsdaten, Angaben zum Belieferungszeitraum, 
Abrechnungsdaten (z. B. Bankverbindungsdaten), Daten zum Zahlungsverhalten.

9.4. Der Grundversorger verarbeitet die personenbezogenen Daten des Kunden zu den folgenden Zwecken und auf 
folgenden Rechtsgrundlagen:
a) Erf�llung (inklusive Abrechnung) des Energieliefervertrages und Durchf�hrung vorvertraglicher Ma�nahmen auf 

Anfrage des Kunden auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO sowie der �� 49 ff. MsbG.
b) Erf�llung rechtlicher Verpflichtungen (z. B. wegen handels- oder steuerrechtlicher Vorgaben) auf Grundlage von 

Art. 6 Abs. 1 lit. c) DS-GVO.
c) Direktwerbung und Marktforschung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO. Verarbeitungen auf 

Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO d�rfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen 
des Lieferanten oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der 
betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, �berwiegen.

d) Soweit der Kunde dem Lieferanten eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten zur 
Telefonwerbung erteilt hat, verarbeitet der Lieferant personenbezogene Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 
lit. a) DS-GVO. Eine Einwilligung zur Telefonwerbung kann der Kunde jederzeit widerrufen. Der Widerruf der 
Einwilligung erfolgt f�r die Zukunft und ber�hrt nicht die Rechtm��igkeit der bis zum Widerruf erfolgten 
Verarbeitung.

e) Bewertung der Kreditw�rdigkeit des Kunden zur Minimierung von Ausfallrisiken sowie Mitteilung von
Anhaltspunkten zur Ermittlung der Kreditw�rdigkeit des Kunden durch die Auskunftei B�rgel 
Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Immermannstr. 50, 40210 D�sseldorf sowie Creditreform 
Boniversum GmbH, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b) und f) DS-GVO. 

Verarbeitungen auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO d�rfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung 
berechtigter Interessen des Lieferanten oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte 
und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, �berwiegen. 
Der Lieferant �bermittelt zur Ermittlung der Kreditw�rdigkeit personenbezogene Daten zur Identifikation des 
Kunden (Namen, Anschrift und Geburtsdatum) sowie Daten �ber nicht vertragsgem��es oder betr�gerisches 
Verhalten an die genannte Auskunftei. Die Auskunftei verarbeitet die erhaltenen Daten und verwendet sie 
zudem zum Zwecke der Profilbildung (Scoring), um Dritten Informationen zur Beurteilung der Kreditw�rdigkeit 
des Kunden zu geben. In die Berechnung der Kreditw�rdigkeit flie�en unter anderem die Anschriftendaten des 
Kunden ein.

9.5. Eine Offenlegung bzw. �bermittlung der personenbezogenen Daten des Kunden erfolgt – im Rahmen der in Ziffer 
9.4 genannten Zwecke – ausschlie�lich gegen�ber folgenden Empf�ngern bzw. Kategorien von Empf�ngern: 
Netzbetreibern, Messstellenbetreibern, Bilanzkreisverantwortlichen, Vorlieferanten, Finanzinstituten, 
Rechtsanw�lten, Auskunfteien, Tochterunternehmen, Abrechnungs-, Druck- und IT-Dienstleistern oder andere 
Berechtigte (z.B. Beh�rden und Gerichte), ausschlie�lich, soweit hierzu eine gesetzliche Verpflichtung oder 
Berechtigung besteht

9.6. Zudem verarbeitet der Lieferant personenbezogene Daten, die er von den in Ziffer 9.5 genannten Empf�ngern bzw. 
Kategorien von Empf�ngern  erh�lt. Er verarbeitet auch personenbezogene Daten, die er aus �ffentlich 
zug�nglichen Quellen, z. B. aus Grundb�chern, Handelsregistern und dem Internet zul�ssigerweise gewinnen 
durfte.

9.7. Eine �bermittlung der personenbezogenen Daten an oder in Drittl�nder oder an internationale Organisationen 
erfolgt nicht.

9.8. Die personenbezogenen Daten des Kunden werden zu den unter Ziffer 9.4 genannten Zwecken solange 
gespeichert, wie dies f�r die Erf�llung dieser Zwecke erforderlich ist. Zum Zwecke der Direktwerbung und der 
Marktforschung werden die personenbezogenen Daten des Kunden solange gespeichert, wie ein �berwiegendes 
rechtliches Interesse des Lieferanten an der Verarbeitung nach Ma�gabe der einschl�gigen rechtlichen 
Bestimmungen besteht, l�ngstens jedoch f�r eine Dauer von zwei Jahren �ber das Vertragsende hinaus.

9.9. Der Kunde hat gegen�ber dem Lieferanten Rechte auf Auskunft �ber seine gespeicherten personenbezogenen 
Daten (Art. 15 DS-GVO); Berichtigung der Daten, wenn sie fehlerhaft, veraltet oder sonst wie unrichtig sind (Art. 16 
DS-GVO); L�schung, wenn die Speicherung unzul�ssig ist, der Zweck der Verarbeitung erf�llt und die Speicherung 
daher nicht mehr erforderlich ist oder der Kunde eine erteilte Einwilligung zur Verarbeitung bestimmter 
personenbezogener Daten widerrufen hat (Art. 17 DS-GVO); Einschr�nkung der Verarbeitung, wenn eine der in 
Art. 18 Abs. 1 DS-GVO genannten Voraussetzungen gegeben ist (Art. 18 DS-GVO); Daten�bertragbarkeit der vom 
Kunden bereitgestellten, ihn betreffenden personenbezogenen Daten (Art. 20 DS-GVO); Recht auf Widerruf einer 
erteilten Einwilligung, wobei der Widerruf die Rechtm��igkeit der bis dahin aufgrund der Einwilligung erfolgten 
Verarbeitung nicht ber�hrt (Art. 7 Abs. 3 DS-GVO) und Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbeh�rde (Art. 77 
DS-GVO).

9.10. Im Rahmen dieses Vertrags muss der Kunde diejenigen personenbezogenen Daten (vgl. Ziffer 9.3) bereitstellen, 
die f�r den Abschluss des Vertrags und die Erf�llung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich 
sind oder zu deren Erhebung der Lieferant gesetzlich verpflichtet ist. Ohne diese Daten kann der Vertrag nicht 
abgeschlossen bzw. erf�llt werden.

9.11. Zum Abschluss und zur Erf�llung des Vertrags findet keine automatisierte Entscheidungsfindung einschlie�lich 
Profiling statt.

Widerspruchsrecht

Der Kunde kann der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten fÉr Zwecke der Direktwerbung 
und/oder der Marktforschung gegenÉber dem Lieferanten ohne Angabe von GrÉnden jederzeit 
widersprechen. Der Lieferant wird die personenbezogenen Daten nach dem Eingang des Widerspruchs 
nicht mehr fÉr die Zwecke der Direktwerbung und/oder Marktforschung verarbeiten und die Daten lÑschen, 
wenn eine Verarbeitung nicht zu anderen Zwecken (beispielsweise zur ErfÉllung des Vertrags) erforderlich 
ist.

Auch anderen Verarbeitungen, die der Lieferant auf die Wahrnehmung einer Aufgabe, die im Ñffentlichen 
Interesse i. S. d. Art. 6 Abs. 1 lit. e) DS-GVO liegt, oder auf ein berechtigtes Interesse i. S. d. Art. 6 Abs. 1 lit. 
f) DS-GVO stÉtzt, kann der Kunde gegenÉber dem Lieferanten aus GrÉnden, die sich aus der besonderen 
Situation des Kunden ergeben, jederzeit unter Angabe dieser GrÉnde widersprechen. Der Lieferant wird die 
personenbezogenen Daten im Falle eines begrÉndeten Widerspruchs grundsÅtzlich nicht mehr fÉr die 
betreffenden Zwecke verarbeiten und die Daten lÑschen, es sei denn, er kann zwingende GrÉnde fÉr die 
Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten des Kunden Éberwiegen, oder die 
Verarbeitung dient der Geltendmachung, AusÉbung oder Verteidigung von RechtsansprÉchen.

Der Widerspruch ist zu richten an: Stadtwerke Emsdetten GmbH, MoorbrÉckenstraÖe 30, 48282 Emsdetten, 
Telefon 02572/202-0, Fax 02572/202-189, E-Mail info@stadtwerke-emsdetten.de.

10. Inkrafttreten
Diese Erg�nzenden Bedingungen treten am 01.01.2019 in Kraft und ersetzen die Erg�nzenden Bedingungen vom 
01.01.2013.

Stand: 10/2018

Anlage 1

Preisblatt Stadtwerke Emsdetten GmbH zur StromGVV 
GÉltig ab: 01.01.2019

Netto Brutto
I. Zu 2. der ErgÅnzenden Bedingungen (Abrechnung, Ç 12 StromGVV)

Erstellung von Zwischenrechnungen auf Kundenwunsch inkl. Versand pro Rechnung 15,00 € 17,85 €
(Jahresabrechnung im allgemeinen Preis enthalten)

II. Zu 6. der ErgÅnzenden Bedingungen (Zahlung & Verzug, Ç 17 StromGVV)
Mahnung 3,00 €

Nachinkasso/Direktinkasso 15,00 €

Erstellung einer Ratenzahlungsvereinbarung 10,00 €

III. Zu 7. der ErgÅnzenden Bedingungen (Unterbrechung der Versorgung, Ç 19 StromGVV)
Unterbrechung der Versorgung 52,50 €
Bei Au�ensperrung wird der tats�chliche Aufwand in Rechnung gestellt.

Wiederherstellung der Versorgung
- innerhalb der g�ltigen Gesch�ftszeiten 52,50 € 62,48 €
- au�erhalb der g�ltigen Gesch�ftszeiten nach Aufwand

Die Wiederherstellung des Anschlusses wird von der vollst�ndigen Bezahlung der durch die 
Versorgungsunterbrechung und Wiederherstellung entstandenen Kosten abh�ngig gemacht.

Der Zinssatz bei Zahlungsverzug wird wie folgt berechnet: gem. � 288 I BGB f�r Verbraucher 5 %-Punkte �ber 
dem Basiszinssatz, gem. � 288 II BGB f�r Unternehmer 9 %-Punkte �ber dem Basiszinssatz.
In den genannten Bruttobetr�gen ist die Umsatzsteuer in der gesetzlich festgelegten H�he (derzeit 19 %) 
enthalten; wird kein Bruttobetrag genannt, besteht derzeit keine Umsatzsteuerpflicht.
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Netto* Brutto Netto Brutto

6,7200 ct/kWh 8,00 ct/kWh 3,00 € 3,57 €

5,2700 ct/kWh 6,27 ct/kWh 7,00 € 8,33 €

4,9100 ct/kWh 5,84 ct/kWh 10,00 € 11,90 €

4,7600 ct/kWh 5,66 ct/kWh 13,80 € 16,42 €

5,0912 ct/kWh 6,06 ct/kWh

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

Arbeitspreis Grundpreis je Monat

(Preisblatt g�ltig ab dem 01.01.2019)
Allgemeine Preise

Stand 17.10.2018

Die K�ndigungsfrist f�r Kunden in der Grundversorgung betr�gt 14 Tage. Das Recht zur Preisanpassung ergibt
sich aus den �� 5 und 5a der GasGVV. Gem�� � 5 Abs. 3 Satz 1 GasGVV haben Sie das Recht, den Vertrag
im Falle einer Preis�nderung ohne Einhaltung einer K�ndigungsfrist au�erordentlich auf das Datum des
Wirksamwerdens der Preis�nderung in Textform zu k�ndigen. �nderungen der Allgemeinen Preise und der
Erg�nzenden Bedingungen werden gegen�ber demjenigen Kunden nicht wirksam, der bei einer K�ndigung des
Vertrages mit dem Grundversorger die Einleitung eines Wechsels des Versorgers durch entsprechenden
Vertragsschluss innerhalb eines Monats nach Zugang der K�ndigung nachweist.

Die Energie der gelieferten Erdgasmenge wird in Kilowattstunden (kWh) aus dem Abrechnungsvolumen und
dem Abrechnungsbrennwert ermittelt (thermische Gasabrechnung).
Die Stadtwerke stellen aus ihrem Versorgungsnetz Erdgas der Gruppe H mit einem Brennwert von etwa Ho =
12 kWh/m� und einem Messdruck des Gases von p = 23mbar, gemessen hinter dem Gasz�hler, zur Verf�gung.

Bei �nderung der Gaspreise w�hrend einer Abrechnungszeitspanne kann der f�r die neuen Preise ma�gebliche
Gasverbrauch zeitanteilig unter Ber�cksichtigung jahreszeitlicher Verbrauchsschwankungen abgerechnet
werden.

Stadtwerke Emsdetten GmbH   

ems.gas Kleinverbrauch (bis 3.310 kWh)

ems.gas Preisstufe I (bis 10.000 kWh)

ems.gas Preisstufe II (bis 30.400 kWh)

ems.gas Preisstufe III (bis 50.000 kWh)

ems.gas Durchschnittspreis (ab 50.000 kWh)

Das Entgelt wird errechnet aus dem Arbeitspreis zuz�glich dem Grundpreis.

*Im Nettoarbeitspreis ist die Energiesteuer in H�he von 0,55 ct/kWh und die Konzessionsabgabe in H�he von 0,27
ct/kWh (bzw. 0,61 ct/kWh bei einem Jahresverbrauch bis 4.000 kWh) enthalten. Der Saldo der gesetzlichen
Kostenbelastungen betr�gt 0,82 ct/kWh (bzw. 1,16 ct/kWh bei einem Jahresverbrauch bis 4.000 kWh). 

Weiterf�hrende Informationen erhalten Sie im Stadtwerke ServiceCenter, Kirchstr. 18, 48282 Emsdetten, Tel.
02572/202-333.                                                          

Der Grundpreis beinhaltet eine j�hrliche Abrechnung.
Die Umsatzsteuer wird bei den angegebenen Nettopreisen mit dem jeweils g�ltigen gesetzlichem Steuersatz (z.
Zt. 19 %) zus�tzlich berechnet. Die aufgef�hrten Bruttopreise sind gerundet und erscheinen nicht in den
Rechnungen.
Die Preise gelten f�r die Grund- und Ersatzversorgung gem�� �� 36 und 38 des Energiewirtschaftsgesetzes.
Die Stadtwerke f�hren die sog. Bestabrechnung f�r den Kleinverbrauch und die Preisstufen I - III der Tarife
durch. Haushaltskunden werden danach von den Stadtwerken in jedem Abrechnungsjahr mit ihrem
Jahresverbrauch zu dem Tarif abgerechnet, der f�r sie am g�nstigsten ist. Ab einem Jahresverbrauch von
50.000 kWh wird automatisch der Durchschnittspreis abgerechnet.
Es gelten die Allgemeinen Bedingungen f�r die Grundversorgung von Haushaltskunden und die
Ersatzversorgung mit Gas aus dem Niederdrucknetz (Grundversorgungsverordnung-GasGVV) sowie die
Erg�nzenden Bedingungen der Stadtwerke Emsdetten GmbH in der jeweils g�ltigen Fassung. Der
Geltungsbereich f�r die Allgemeinen Preise erstreckt sich auf den Energieverbrauch f�r Haushaltskunden im
Sinne von � 3 Nr. 22 EnWG.
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Erg�nzende Bedingungen der Stadtwerke Emsdetten GmbH zu der Verordnung �ber Allgemeine Bedingungen f�r die 
Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Gas aus dem Niederdrucknetz 
(Gasgrundversorgungsverordnung - GasGVV)

1. Erweiterung und Änderung von Anlagen und VerbrauchsgerÅten; Mitteilungspflichten, Ç 7 GasGVV
�ndert oder erweitert der Kunde bestehende Anlagen oder m�chte er zus�tzliche Verbrauchsger�te anschlie�en, 
so hat er dies dem Grundversorger vor Inbetriebnahme schriftlich mitzuteilen, soweit sich durch die �nderung der 
Gasverbrauch erheblich erh�ht. Der Kunde hat sich in Zweifelsf�llen an den Grundversorger zu wenden, der Listen 
mit meldungspflichtigen Verbrauchsger�ten und Antr�ge bereith�lt.

2. Abrechnung, Ç 12 GasGVV
2.1. Der Verbrauch des Kunden wird j�hrlich festgestellt und abgerechnet (Jahresabrechnung). Abrechnungsjahr ist das 

Kalenderjahr. Endet die Belieferung des Kunden vor Ablauf des Abrechnungszeitraums, erstellt der Grundversorger 
nach Ma�gabe des � 40 Abs. 4 EnWG eine Schlussrechnung. 

2.2. Der Kunde hat das Recht, eine kostenpflichtige monatliche, viertelj�hrliche oder halbj�hrliche Abrechnung zu 
w�hlen, die auf Grundlage einer gesonderten Vereinbarung mit dem Grundversorger erfolgt. Hierf�r berechnet der 
Grundversorger dem Kunden ein zus�tzliches Entgelt pro Abrechnung gem�� Preisblatt (Anlage 1). Bei einer 
monatlichen Abrechnung entf�llt das Recht des Grundversorgers, monatliche Abschl�ge zu verlangen. 

2.3. Mit Erstellung der Abrechnung f�r den Abrechnungszeitraum wird die Differenz zwischen den geleisteten 
Abschlagszahlungen und dem Rechnungsbetrag ermittelt und nachberechnet oder  gutgeschrieben. Guthaben des 
Kunden werden auf die der Abrechnung folgende Forderung (z.B. Abschlagsforderung) angerechnet. F�llt die 
Abrechnung mit der Beendigung des Vertrages zusammen, werden Guthaben auf die Schlussrechnung 
angerechnet. Verbleibende Guthaben werden ausgekehrt.

3. Abschlagszahlungen, Ç 13 GasGVV
Der Grundversorger erhebt monatlich gleiche Abschlagszahlungen. Die H�he dieser Abschlagszahlungen wird 
anteilig f�r den Zeitraum der Abschlagszahlung entsprechend dem Verbrauch im zuletzt abgerechneten Zeitraum 
berechnet. Ist eine solche Berechnung nicht m�glich, so bemisst sich die Abschlagszahlung nach dem 
durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Im Fall einer monatlichen Abrechnung nach Ziffer 2.2 erhebt 
der Grundversorger keine Abschlagszahlungen.

4. Vorauszahlung und Vorkassensysteme, Ç 14 GasGVV
4.1. Kommt ein Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen gegen�ber dem Grundversorger nicht oder nicht rechtzeitig 

nach oder besteht Grund zu der Annahme, dass der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht 
rechtzeitig nachkommen wird, ist der Grundversorger wahlweise berechtigt, Vorauszahlung der Abschlagsbetr�ge 
zu verlangen oder auf Kosten des Kunden bei diesem einen Bargeld-, Chipkartenz�hler oder sonstige 
vergleichbare Vorkassensysteme einzurichten.

5. Zahlungsweise, Ç 16 Abs. 2 GasGVV
5.1. Der Kunde ist berechtigt, seine Zahlungen wahlweise durch

1. SEPA-Lastschriftverfahren
2. Dauerauftrag
3. �berweisung inkl. Bareinzahlung auf das Konto des Grundversorgers 
4. SEPA-Firmenlastschriftmandat
5. Barzahlung
zu leisten

5.2. Die Rechnungsbetr�ge und Abschl�ge sind so zu entrichten, dass f�r den Grundversorger keine zus�tzlichen 
Kosten entstehen. Ma�geblich f�r die rechtzeitige Einhaltung der F�lligkeitstermine ist der Eingang der Zahlung 
beim Grundversorger bzw. der Zeitpunkt der Gutschrift auf dem Konto des Grundversorgers.

6. Zahlung und Verzug, Ç 17 GasGVV
6.1. Rechnungen des Grundversorgers werden zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung, 

Abschlagszahlungen zum jeweils festgelegten Zeitpunkt – fr�hestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der 
Zahlungsaufforderung – f�llig.

6.2. Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, kann der Grundversorger angemessene Ma�nahmen zur 
Durchsetzung seiner Forderung ergreifen; fordert der Grundversorger erneut zur Zahlung auf oder l�sst der 
Grundversorger den Betrag durch einen Beauftragten einziehen, stellt der Grundversorger dem Kunden die 
dadurch entstandenen Kosten pauschal gem�� Preisblatt (Anlage 1) in Rechnung. Auf Verlangen des Kunden ist 
die Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein und darf 
den nach dem gew�hnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht �bersteigen. Dem Kunden ist zudem 
der Nachweis gestattet, solche Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich geringer als die H�he der 
Pauschale.

6.3. Der Kunde hat anfallende Bankkosten f�r ungedeckte Schecks (R�ckschecks) und R�cklastschriften an den 
Grundversorger zu erstatten.

7. Unterbrechung der Versorgung, Ç 19 GasGVV
7.1. Die Kosten aufgrund der berechtigten Unterbrechung der Grundversorgung sowie der Wiederherstellung der 

Grundversorgung sind vom Kunden zu ersetzen. Die entstehenden Kosten werden dem Kunden pauschal gem�� 
Preisblatt (Anlage 1) in Rechnung gestellt. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage 
nachzuweisen; die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein und darf den nach dem 
gew�hnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht �bersteigen. Dem Kunden ist zudem der Nachweis 
gestattet, solche Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich geringer als die H�he der Pauschale.

7.2. Die Wiederherstellung der Grundversorgung erfolgt nur, wenn die Bezahlung der Unterbrechungs- und 
Wiederherstellungskosten erfolgt ist und die Gr�nde f�r die Unterbrechung entfallen sind. 

7.3. Ist die Durchf�hrung einer Unterbrechung oder Wiederherstellung der Versorgung trotz ordnungsgem��er Termins-
und Ersatzterminank�ndigung unm�glich, kann der Grundversorger die dadurch zus�tzlich entstehenden Kosten 
pauschal gem�� Preisblatt (Anlage 1) berechnen, es sei denn, der Kunde hat die Umst�nde, die zur Entstehung 
dieser Kosten gef�hrt haben, nicht zu vertreten. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage 
nachzuweisen; die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein und darf den nach dem 
gew�hnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht �bersteigen. Dem Kunden ist zudem der Nachweis 
gestattet, solche Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich geringer als die H�he der Pauschale. 

8. KÉndigung, Ç20 GasGVV
8.1. Die K�ndigung des Gasgrundversorgungsvertrages durch den Kunden bedarf der Textform und soll wenigstens 

folgende Angaben enthalten:
 Kundennummer oder Marktlokations-ID
 Z�hlernummer
 Rechnungsanschrift f�r die Schlussrechnung (sofern abweichend von bisheriger Anschrift)

9. Datenschutz/Datenaustausch mit Auskunfteien/Widerspruchsrecht
9.1. Verantwortlicher f�r die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Sinne der Datenschutzgrundverordnung 

(DSGVO) ist: Stadtwerke Emsdetten GmbH, Moorbr�ckenstr. 30, 48282 Emsdetten, Telefon 02572/202-0, Fax 
02572/202-189, E-Mail info@stadtwerke-emsdetten.de.

9.2. Der Datenschutzbeauftragte des Grundversorgers steht dem Kunden f�r Fragen zur Verarbeitung seiner 
personenbezogenen Daten unter Stadtwerke Emsdetten GmbH, Moorbr�ckenstr. 30, 48282 Emsdetten, Telefon 
02572/202-0, Fax 02572/202-189, E-Mail datenschutz@stadtwerke-emsdetten.de zur Verf�gung.

9.3. Der Grundversorger verarbeitet folgende Kategorien personenbezogener Daten: Kontaktdaten des Kunden (z. B. 
Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer), Daten zur Verbrauchsstelle (z. B. Z�hlernummer, 
Identifikationsnummer der Marktlokation), Verbrauchsdaten, Angaben zum Belieferungszeitraum, 
Abrechnungsdaten (z. B. Bankverbindungsdaten), Daten zum Zahlungsverhalten.

9.4. Der Grundversorger verarbeitet die personenbezogenen Daten des Kunden zu den folgenden Zwecken und auf 
folgenden Rechtsgrundlagen:
a) Erf�llung (inklusive Abrechnung) des Energieliefervertrages und Durchf�hrung vorvertraglicher Ma�nahmen auf 

Anfrage des Kunden auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO sowie der �� 49 ff. MsbG.
b) Erf�llung rechtlicher Verpflichtungen (z. B. wegen handels- oder steuerrechtlicher Vorgaben) auf Grundlage von 

Art. 6 Abs. 1 lit. c) DS-GVO.
c) Direktwerbung und Marktforschung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO. Verarbeitungen auf 

Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO d�rfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen 
des Lieferanten oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der 
betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, �berwiegen.

d) Soweit der Kunde dem Lieferanten eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten zur
Telefonwerbung erteilt hat, verarbeitet der Lieferant personenbezogene Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 
lit. a) DS-GVO. Eine Einwilligung zur Telefonwerbung kann der Kunde jederzeit widerrufen. Der Widerruf der 
Einwilligung erfolgt f�r die Zukunft und ber�hrt nicht die Rechtm��igkeit der bis zum Widerruf erfolgten 
Verarbeitung.

e) Bewertung der Kreditw�rdigkeit des Kunden zur Minimierung von Ausfallrisiken sowie Mitteilung von
Anhaltspunkten zur Ermittlung der Kreditw�rdigkeit des Kunden durch die Auskunftei B�rgel 

Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Immermannstr. 50, 40210 D�sseldorf sowie Creditreform 
Boniversum GmbH, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b) und f) DS-GVO. 
Verarbeitungen auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO d�rfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung 
berechtigter Interessen des Lieferanten oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte 
und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, �berwiegen. 
Der Lieferant �bermittelt zur Ermittlung der Kreditw�rdigkeit personenbezogene Daten zur Identifikation des 
Kunden (Namen, Anschrift und Geburtsdatum) sowie Daten �ber nicht vertragsgem��es oder betr�gerisches 
Verhalten an die genannte Auskunftei. Die Auskunftei verarbeitet die erhaltenen Daten und verwendet sie 
zudem zum Zwecke der Profilbildung (Scoring), um Dritten Informationen zur Beurteilung der Kreditw�rdigkeit 
des Kunden zu geben. In die Berechnung der Kreditw�rdigkeit flie�en unter anderem die Anschriftendaten des 
Kunden ein.

9.5. Eine Offenlegung bzw. �bermittlung der personenbezogenen Daten des Kunden erfolgt – im Rahmen der in Ziffer 
9.4 genannten Zwecke – ausschlie�lich gegen�ber folgenden Empf�ngern bzw. Kategorien von Empf�ngern: 
Netzbetreibern, Messstellenbetreibern, Bilanzkreisverantwortlichen, Vorlieferanten, Finanzinstituten, 
Rechtsanw�lten, Auskunfteien, Tochterunternehmen, Abrechnungs-, Druck- und IT-Dienstleistern oder andere 
Berechtigte (z.B. Beh�rden und Gerichte), ausschlie�lich, soweit hierzu eine gesetzliche Verpflichtung oder 
Berechtigung besteht

9.6. Zudem verarbeitet der Lieferant personenbezogene Daten, die er von den in Ziffer 9.5 genannten Empf�ngern bzw. 
Kategorien von Empf�ngern  erh�lt. Er verarbeitet auch personenbezogene Daten, die er aus �ffentlich 
zug�nglichen Quellen, z. B. aus Grundb�chern, Handelsregistern und dem Internet zul�ssigerweise gewinnen 
durfte.

9.7. Eine �bermittlung der personenbezogenen Daten an oder in Drittl�nder oder an internationale Organisationen 
erfolgt nicht.

9.8. Die personenbezogenen Daten des Kunden werden zu den unter Ziffer 9.4 genannten Zwecken solange 
gespeichert, wie dies f�r die Erf�llung dieser Zwecke erforderlich ist. Zum Zwecke der Direktwerbung und der 
Marktforschung werden die personenbezogenen Daten des Kunden solange gespeichert, wie ein �berwiegendes 
rechtliches Interesse des Lieferanten an der Verarbeitung nach Ma�gabe der einschl�gigen rechtlichen 
Bestimmungen besteht, l�ngstens jedoch f�r eine Dauer von zwei Jahren �ber das Vertragsende hinaus.

9.9. Der Kunde hat gegen�ber dem Lieferanten Rechte auf Auskunft �ber seine gespeicherten personenbezogenen 
Daten (Art. 15 DS-GVO); Berichtigung der Daten, wenn sie fehlerhaft, veraltet oder sonst wie unrichtig sind (Art. 16 
DS-GVO); L�schung, wenn die Speicherung unzul�ssig ist, der Zweck der Verarbeitung erf�llt und die Speicherung 
daher nicht mehr erforderlich ist oder der Kunde eine erteilte Einwilligung zur Verarbeitung bestimmter 
personenbezogener Daten widerrufen hat (Art. 17 DS-GVO); Einschr�nkung der Verarbeitung, wenn eine der in 
Art. 18 Abs. 1 DS-GVO genannten Voraussetzungen gegeben ist (Art. 18 DS-GVO); Daten�bertragbarkeit der vom 
Kunden bereitgestellten, ihn betreffenden personenbezogenen Daten (Art. 20 DS-GVO); Recht auf Widerruf einer 
erteilten Einwilligung, wobei der Widerruf die Rechtm��igkeit der bis dahin aufgrund der Einwilligung erfolgten 
Verarbeitung nicht ber�hrt (Art. 7 Abs. 3 DS-GVO) und Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbeh�rde (Art. 77 
DS-GVO).

9.10. Im Rahmen dieses Vertrags muss der Kunde diejenigen personenbezogenen Daten (vgl. Ziffer 9.3) bereitstellen, 
die f�r den Abschluss des Vertrags und die Erf�llung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich 
sind oder zu deren Erhebung der Lieferant gesetzlich verpflichtet ist. Ohne diese Daten kann der Vertrag nicht 
abgeschlossen bzw. erf�llt werden.

9.11. Zum Abschluss und zur Erf�llung des Vertrags findet keine automatisierte Entscheidungsfindung einschlie�lich 
Profiling statt.
Widerspruchsrecht

Der Kunde kann der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten fÉr Zwecke der Direktwerbung 
und/oder der Marktforschung gegenÉber dem Lieferanten ohne Angabe von GrÉnden jederzeit 
widersprechen. Der Lieferant wird die personenbezogenen Daten nach dem Eingang des Widerspruchs 
nicht mehr fÉr die Zwecke der Direktwerbung und/oder Marktforschung verarbeiten und die Daten lÑschen, 
wenn eine Verarbeitung nicht zu anderen Zwecken (beispielsweise zur ErfÉllung des Vertrags) erforderlich 
ist.

Auch anderen Verarbeitungen, die der Lieferant auf die Wahrnehmung einer Aufgabe, die im Ñffentlichen 
Interesse i. S. d. Art. 6 Abs. 1 lit. e) DS-GVO liegt, oder auf ein berechtigtes Interesse i. S. d. Art. 6 Abs. 1 lit. 
f) DS-GVO stÉtzt, kann der Kunde gegenÉber dem Lieferanten aus GrÉnden, die sich aus der besonderen 
Situation des Kunden ergeben, jederzeit unter Angabe dieser GrÉnde widersprechen. Der Lieferant wird die 
personenbezogenen Daten im Falle eines begrÉndeten Widerspruchs grundsÅtzlich nicht mehr fÉr die 
betreffenden Zwecke verarbeiten und die Daten lÑschen, es sei denn, er kann zwingende GrÉnde fÉr die 
Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten des Kunden Éberwiegen, oder die 
Verarbeitung dient der Geltendmachung, AusÉbung oder Verteidigung von RechtsansprÉchen.

Der Widerspruch ist zu richten an: Stadtwerke Emsdetten GmbH, MoorbrÉckenstraÖe 30, 48282 Emsdetten, 
Telefon 02572/202-0, Fax 02572/202-189, E-Mail info@stadtwerke-emsdetten.de.

10. Inkrafttreten
Diese Erg�nzenden Bedingungen treten am 01.01.2019 in Kraft und ersetzen die Erg�nzenden Bedingungen vom 
01.01.2013.

Stand: 10/2018

Anlage 1

Preisblatt Stadtwerke Emsdetten GmbH zur GasGVV 
GÉltig ab: 01.01.2019

Netto Brutto
I. Zu 2. der ErgÅnzenden Bedingungen (Abrechnung, Ç 12 GasGVV)

Erstellung von Zwischenrechnungen auf Kundenwunsch inkl. Versand pro Rechnung 15,00 € 17,85 €
(Jahresabrechnung im allgemeinen Preis enthalten)

II. Zu 6. der ErgÅnzenden Bedingungen (Zahlung & Verzug, Ç 17 GasGVV)
Mahnung 3,00 € 

Nachinkasso/Direktinkasso 15,00 €

Erstellung einer Ratenzahlungsvereinbarung 10,00 €

III. Zu 7. der ErgÅnzenden Bedingungen (Unterbrechung der Versorgung, Ç 19 GasGVV)
Unterbrechung der Versorgung 52,50 €
Bei Au�ensperrung wird der tats�chliche Aufwand in Rechnung gestellt.

Wiederherstellung der Versorgung
- innerhalb der g�ltigen Gesch�ftszeiten 52,50 € 62,48 €
- au�erhalb der g�ltigen Gesch�ftszeiten nach Aufwand

Die Wiederherstellung des Anschlusses wird von der vollst�ndigen Bezahlung der durch die 
Versorgungsunterbrechung und Wiederherstellung entstandenen Kosten abh�ngig gemacht.

Der Zinssatz bei Zahlungsverzug wird wie folgt berechnet: gem. � 288 I BGB f�r Verbraucher 5 %-Punkte �ber 
dem Basiszinssatz, gem. � 288 II BGB f�r Unternehmer 9 %-Punkte �ber dem Basiszinssatz.
In den genannten Bruttobetr�gen ist die Umsatzsteuer in der gesetzlich festgelegten H�he (derzeit 19 %) 
enthalten; wird kein Bruttobetrag genannt, besteht derzeit keine Umsatzsteuerpflicht.
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Ergänzende Bedingungen der Stadtwerke Emsdetten GmbH 
zu der „Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV) vom 20. Juni 1980.

  
I. Vertragsschluss 

1. Die Stadtwerke Emsdetten GmbH (im Folgenden abgekürzt Stadtwerke genannt) schließt den 
Versorgungsvertrag mit dem Eigentümer des anzuschließenden Grundstückes ab. In besonderen 
Ausnahmefällen kann der Vertrag auch mit dem Nutzungsberechtigten, z. B. Mieter, Pächter, 
Erbbauberechtigten, Nießbraucher abgeschlossen werden. 
2. Tritt an die Stelle eines Hauseigentümers eine Gemeinschaft von Wohnungseigentümern (WEG) im 
Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes vom 15.03.1951, so wird der Versorgungsvertrag mit der WEG 
abgeschlossen. Die WEG verpflichtet sich, den Verwalter oder eine andere Person zu bevollmächtigen, 
alle Rechtsgeschäfte, die sich aus dem Versorgungsvertrag ergeben, mit Wirkung für und gegen die WEG 
mit den Stadtwerken abzuschließen. Wird ein Vertreter nicht benannt, so sind die an einen 
Wohnungseigentümer abgegebenen Erklärungen der Stadtwerke auch für die übrigen Eigentümer 
rechtswirksam.  
3. Steht das Eigentum an dem versorgten Grundstück mehreren Personen gemeinschaftlich zu 
(Gesamthandeigentum und Miteigentum nach Bruchteilen), gilt Ziffer I.2. entsprechend mit der Maßgabe, 
dass die Eigentümer als Gesamtschuldner haften. 

II. Antrag auf Wasserversorgung 
Die Aufnahme der Wasserversorgung ist unter Verwendung des zur Verfügung gestellten 
Auftragsformulars der Stadtwerke zu beantragen. 

III. Baukostenzuschuss 
1. Der Anschlussnehmer zahlt den Stadtwerken bei Anschluss an das Leitungsnetz einen Zuschuss zu 
den Kosten der örtlichen Verteilungsanlagen (Baukostenzuschuss) zur Abdeckung von 70 % der nach § 9 
Abs. 1 Satz 1 AVBWasserV ansatzfähigen anteiligen Kosten für die Erstellung und die Verstärkung von 
der örtlichen Versorgung dienenden Verteilungsanlagen. 
2. Die örtlichen Verteilungsanlagen sind insbesondere die der Erschließung des Versorgungsbereiches 
dienenden Hauptleitungen, Versorgungsleitungen, Behälter, Druckerhöhungsanlagen und zugehörige 
Einrichtungen. 
3. Der Baukostenzuschuss beträgt bei einer Straßenfrontlänge des Grundstücks bis 20 m 420,00 € netto 
(449,40 € brutto). Bei einer Überschreitung der Frontlänge des Grundstücks von 20 m wird zusätzlich für 
jeden weiteren Meter 21,00 € netto (22,47 € brutto) berechnet. Liegt ein Grundstück als Eckgrundstück 
oder sonst an mehreren Straßen, so gilt als Straßenfrontlänge die Hälfte aller mit Versorgungsleitungen 
versehenen Straßen, an denen das Grundstück liegt. 
4. Der Baukostenzuschuss wird zwei Wochen nach Annahme des Angebotes oder, falls die erforderlichen 
Verteilungsanlagen später fertig werden, zu diesem Zeitpunkt, spätestens jedoch bei Fertigstellung des 
Hausanschlusses zugleich mit den Hausanschlusskosten fällig. 
5. Von der Bezahlung des Baukostenzuschusses und der Hausanschlusskosten kann die 
Inbetriebsetzung der Kundenanlage abhängig gemacht werden. 

IV. Hausanschluss 
1. Jedes Grundstück oder jedes Haus muss einen eigenen Anschluss an die Versorgungsleitung haben. 
Als Grundstück gilt ohne Rücksicht auf die Grundbuchbezeichnung jeder zusammenhängende 
Grundbesitz, der eine selbstständige wirtschaftliche Einheit bildet, soweit keine berechtigten Interessen 
des Anschlussnehmers entgegenstehen. 
2. Der Abnehmer erstattet den Stadtwerken die Kosten für die Erstellung des Hausanschlusses. Ferner 
erstattet der Anschlussnehmer die den Stadtwerken entstehenden Kosten für Veränderungen des 
Hausanschlusses, die durch eine Änderung oder Erweiterung seiner Anlage erforderlich oder aus anderen 
Gründen von ihm veranlasst werden, in tatsächlicher Höhe. 

V. Inbetriebsetzung 
Die Inbetriebsetzung der Kundenanlage erfolgt durch die Stadtwerke bzw. durch dessen Beauftragten. Die 
Kosten hierfür werden dem Kunden pauschal mit 72,20 € netto (77,25 € brutto) in Rechnung gestellt. 

VI. Verlegung von Messeinrichtungen 
Verlegungskosten nach § 18 Abs. 2 sind nach dem tatsächlichen Aufwand zu erstatten. 

VII. Nachprüfen von Messeinrichtungen 
Die Kosten der Nachprüfung von Messeinrichtungen sind gem. § 19 Abs. 2 nach dem tatsächlichen 
Aufwand zu erstatten. 

VIII. Zahlungsverzug; Einstellung und Wiederaufnahme der Versorgung 
Die Kosten aus Zahlungsverzug und aus der erforderlich werdenden Einstellung der Versorgung sind mit 
folgenden Pauschalen zu bezahlen: 
(1) Mahnung       3,00 € netto 
(2) Nachinkasso     15,00 € netto 
(3) Einstellung der Versorgung    52,50 € netto 
 Bei Außensperrung wird der tatsächliche Aufwand in Rechnung gestellt. 
(4) Wiederaufnahme der Versorgung    
innerhalb der gültigen Geschäftszeiten   52,50 € netto / 56,18 € brutto 
außerhalb der gültigen Geschäftszeiten   nach Aufwand 
In den genannten Bruttobeträgen ist die Umsatzsteuer in der gesetzlich festgelegten Höhe enthalten; wird 
kein Bruttobetrag genannt, besteht derzeit keine Umsatzsteuerpflicht 
Erfolgt nach einer Einstellung keine Wiederaufnahme der Versorgung, wird dem Kunden für die Einstellung 
mindestens die Hälfte der vorgenannten Pauschale berechnet. 
Der Zinssatz bei Zahlungsverzug wird wie folgt berechnet: gem. § 288 I BGB für Verbraucher 5 %-Punkte 
über dem Basiszinssatz, gem. § 288 II BGB für Unternehmer 9 %-Punkte über dem Basiszinssatz. 

IX. Ablesung und Abrechnung 
1. Die Zählerablesung und Rechnungserteilung erfolgt in der Regel für einen Zeitraum von 12 Monaten. 
Es werden Abschläge erhoben. 
2. Die endgültige Abrechnung erfolgt aufgrund einer Ablesung am Ende des Abrechnungszeitraumes 
unter Berücksichtigung der für den Wasserverbrauch in diesem Zeitraum abgebuchten bzw. gezahlten 
Abschläge. 

X. Umsatzsteuer 
Auf die nach diesem Vertrag zu zahlenden Entgelte fällt Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlich 
vorgeschriebenen Höhe an.  

XI. Zutrittsrecht 
Der Kunde gestattet dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten der Stadtwerke den Zutritt zu 
seinen Räumen und zu den in § 11 AVBWasserV genannten Einrichtungen, soweit dies für die Prüfung der 
technischen Einrichtungen, zur Wahrnehmung sonstiger Rechte und Pflichten nach der AVBWasserV oder 
zur Ermittlung preisrechtlicher Bemessungsgrundlagen erforderlich ist. 

XII. Wasserabgabe für Bau- oder sonstige vorübergehende Zwecke 
Standrohre zur Abgabe von Bauwasser oder für andere vorübergehende Zwecke werden von den 
Stadtwerken nach Maßgabe der hierfür geltenden Bestimmungen vermietet. 

XIII. Streitbeilegungsverfahren  
Die Stadtwerke weisen darauf hin, dass sie nicht verpflichtet sind, bei Streitigkeiten aus dem 
Wasserversorgungsvertrag oder über dessen Bestehen mit Kunden und Anschlussnehmern, die 
Verbraucher im Sinne des § 13 Bürgerliches Gesetzbuch (Verbraucher) sind, an einem 
Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des 
Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes (VSBG) teilzunehmen, und dass es an einem solchen Verfahren 
nicht teilnimmt.  

XIV. Datenschutz 
1. Verantwortlicher für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Sinne der 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist: Stadtwerke Emsdetten GmbH, Moorbrückenstr. 30, 48282 
Emsdetten, Telefon 02572/202-0, Fax 02572/202-189, E-Mail info@stadtwerke-emsdetten.de. 

          

2. Der Datenschutzbeauftragte des Wasserversorgers steht dem Kunden für Fragen zur Verarbeitung seiner 
personenbezogenen Daten unter Stadtwerke Emsdetten GmbH, Moorbrückenstr. 30, 48282 Emsdetten, 
Telefon 02572/202-0, Fax 02572/202-189, E-Mail datenschutz@stadtwerke-emsdetten.de zur Verfügung. 
3.  Die Stadtwerke verarbeiten folgende Kategorien personenbezogener Daten: Kontaktdaten des Kunden (z. 
B. Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer), Daten zur Verbrauchsstelle (z. B. Zählernummer), 
Verbrauchsdaten, Angaben zum Belieferungszeitraum, Abrechnungsdaten (z. B. Bankverbindungsdaten), 
Daten zum Zahlungsverhalten.   
4.  Die Stadtwerke verarbeiten die personenbezogenen Daten des Kunden zu den folgenden Zwecken und 
auf folgenden Rechtsgrundlagen: 
a) Erfüllung (inklusive Abrechnung) des Wasserversorgungsverhältnisses und Durchführung vorvertraglicher 
Maßnahmen auf Anfrage des Kunden auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO sowie der §§ 18 ff. 
AVBWasserV.   
b) Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen (z. B. wegen handels- oder steuerrechtlicher Vorgaben oder zur 
Erfüllung der Gebührensatzung zur Abwassersatzung der wasserversorgten Kommune auf Grundlage von 
Art. 6 Abs. 1 lit. c) DS-GVO. 
c) Wahrnehmung von Aufgaben, die im öffentlichen Interesse liegen auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. e) 
DS-GVO. 
d) Direktwerbung und Marktforschung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO. Verarbeitungen auf 
Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter 
Interessen der Stadtwerke oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und 
Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. 
e) Soweit der Kunde den Stadtwerken eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten zur 
Telefonwerbung erteilt hat, verarbeiten die Stadtwerke personenbezogene Daten auf Grundlage von Art. 6 
Abs. 1 lit. a) DS-GVO. Eine Einwilligung zur Telefonwerbung kann der Kunde jederzeit widerrufen. Der 
Widerruf der Einwilligung erfolgt für die Zukunft und berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf 
erfolgten Verarbeitung. 
f) Bewertung der Kreditwürdigkeit des Kunden sowie Mitteilung von Anhaltspunkten zur Ermittlung der 
Kreditwürdigkeit des Kunden durch die Auskunftei Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, 
Immermannstr. 50, 40210 Düsseldorf sowie Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstr. 11, 41460 
Neuss auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b) und f) DS-GVO. Verarbeitungen auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 
lit. f DS-GVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen der Stadtwerke oder 
Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, 
die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. Die Stadtwerke übermitteln hierzu 
personenbezogene Daten über die Beantragung, Durchführung und Beendigung des 
Wasserversorgungsverhältnisses sowie Daten über nicht vertragsgemäßes oder betrügerisches Verhalten an 
die genannte Auskunftei. Der Datenaustausch mit der Auskunftei dient auch der Erfüllung gesetzlicher 
Pflichten zur Durchführung von Kreditwürdigkeitsprüfungen von Kunden (§§ 505a und 506 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches). Die Auskunftei verarbeitet die erhaltenen Daten und verwendet sie zudem zum Zwecke der 
Profilbildung (Scoring) um Dritten Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit des Kunden zu geben. In 
die Berechnung der Kreditwürdigkeit fließen unter anderem die Anschriftendaten des Kunden ein.   
5. Eine Offenlegung bzw. Übermittlung der personenbezogenen Daten des Kunden erfolgt – im Rahmen der 
in Ziffer XIV.4 genannten Zwecke – ausschließlich gegenüber folgenden Empfängern bzw. Kategorien von 
Empfängern: wasserversorgte Kommune, Netzbetreibern, Messstellenbetreibern, Vorlieferanten, 
Finanzinstituten, Rechtsanwälten, Auskunfteien, Tochterunternehmen, Abrechnungs-, Druck- und IT-
Dienstleistern oder andere Berechtigte (z.B. Behörden und Gerichte), ausschließlich, soweit hierzu eine 
gesetzliche Verpflichtung oder Berechtigung besteht. 
6. Zudem verarbeiten die Stadtwerke personenbezogene Daten, die sie von den in Ziffer XIV.5 genannten 
Empfängern bzw. Kategorien von Empfängern erhalten. Sie verarbeiten auch personenbezogene Daten, die 
sie aus öffentlich zugänglichen Quellen, z. B. aus Grundbüchern, Handelsregistern, und dem Internet 
zulässigerweise gewinnen durften. 
7. Eine Übermittlung der personenbezogenen Daten an oder in Drittländer oder an internationale 
Organisationen erfolgt nicht.  
8. Die personenbezogenen Daten des Kunden werden zu den unter Ziffer XIV.4 genannten Zwecken solange 
gespeichert, wie dies für die Erfüllung dieser Zwecke erforderlich ist. Zum Zwecke der Direktwerbung und der 
Marktforschung werden die personenbezogenen Daten des Kunden solange gespeichert, wie ein 
überwiegendes rechtliches Interesse der Stadtwerke an der Verarbeitung nach Maßgabe der einschlägigen 
rechtlichen Bestimmungen besteht, längstens jedoch für eine Dauer von zwei Jahren über das Vertragsende 
hinaus. 
9. Der Kunde hat gegenüber den Stadtwerken Rechte auf Auskunft über seine gespeicherten 
personenbezogenen Daten (Art. 15 DS-GVO); Berichtigung der Daten, wenn sie fehlerhaft, veraltet oder 
sonst wie unrichtig sind (Art. 16 DS-GVO); Löschung, wenn die Speicherung unzulässig ist, der Zweck der 
Verarbeitung erfüllt und die Speicherung daher nicht mehr erforderlich ist oder der Kunde eine erteilte 
Einwilligung zur Verarbeitung bestimmter personenbezogener Daten widerrufen hat (Art. 17 DS-GVO); 
Einschränkung der Verarbeitung, wenn eine der in Art. 18 Abs. 1 DS-GVO genannten Voraussetzungen 
gegeben ist (Art. 18 DS-GVO), Datenübertragbarkeit der vom Kunden bereitgestellten, ihn betreffenden 
personenbezogenen Daten (Art. 20  
DS-GVO), Recht auf Widerruf einer erteilten Einwilligung, wobei der Widerruf die Rechtmäßigkeit der bis 
dahin aufgrund der Einwilligung erfolgten Verarbeitung nicht berührt (Art. 7 Abs. 3 DS-GVO) und Recht auf 
Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO).  
10. Im Rahmen dieses Vertrages muss der Kunde diejenigen personenbezogenen Daten (vgl. Ziffer XIV.3) 
bereitstellen, die für den Abschluss des Vertrages und die Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen 
Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung die Stadtwerke gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese 
Daten kann der Vertrag ggf. nicht abgeschlossen bzw. erfüllt werden. 
11. Zum Abschluss und zur Erfüllung des Vertrages findet keine automatisierte Entscheidungsfindung 
einschließlich Profiling statt.  

Widerspruchsrecht  
 

Der Kunde kann der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten für Zwecke der 
Direktwerbung und/oder der Marktforschung gegenüber den Stadtwerken ohne Angabe von 
Gründen jederzeit widersprechen.  Die Stadtwerke werden die personenbezogenen Daten nach 
dem Eingang des Widerspruchs nicht mehr für die Zwecke der Direktwerbung und/oder 
Marktforschung verarbeiten und die Daten löschen, wenn eine Verarbeitung nicht zu anderen 
Zwecken (beispielsweise zur Erfüllung des Vertrages) erforderlich ist. 
 

Auch anderen Verarbeitungen, die die Stadtwerke auf ein berechtigtes Interesse i. S. d. Art. 6 
Abs. 1 lit. f) DS-GVO stützt, kann der Kunde gegenüber den Stadtwerken aus Gründen, die sich 
aus der besonderen Situation des Kunden ergeben, jederzeit unter Angabe dieser Gründe 
widersprechen. Die Stadtwerke werden die personenbezogenen Daten im Falle eines 
begründeten Widerspruchs grundsätzlich nicht mehr für die betreffenden Zwecke verarbeiten 
und die Daten löschen, es sei denn, es kann zwingende Gründe für die Verarbeitung 
nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten des Kunden überwiegen, oder die 
Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
 

Der Widerspruch ist zu richten an: Stadtwerke Emsdetten GmbH, Moorbrückenstr. 30, 48282 
Emsdetten, Telefon 02572/202-0, Fax 02572/202-189, E-Mail info@stadtwerke-emsdetten.de.  

XIV. Inkrafttreten 
Diese Ergänzenden Bedingungen treten am 01.01.2019 in Kraft und ersetzen die Ergänzenden Bedingungen 
Stand 01.01.2014. 

 
STADTWERKE EMSDETTEN GmbH                             Stand 31.10.2018 
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Ergänzende Bedingungen der Stadtwerke Emsdetten GmbH zur Verordnung über Allgemeine Bedingungen für 
den Netzanschluss und dessen Nutzung für die Elektrizitätsversorgung in Niederspannung 
(Niederspannungsanschlussverordnung – NAV) 
 

1. Art  des Netzanschlusses gemäß § 7 NAV 
1.1 Die Spannung beträgt am Ende des Netzanschlusses bei Drehstrom etwa 400 oder 230 V und bei 

Wechselstrom etwa 230 V. Die Frequenz beträgt etwa 50 Hertz. Bei der Wahl der Stromart werden die 
Belange des Anschlussnehmers im Rahmen der jeweiligen technischen Möglichkeiten angemessen 
berücksichtigt.  

1.2 Herstellung und Veränderung des Netzanschlusses sowie eine Erhöhung der Leistung am Netzanschluss 
sind vom Anschlussnehmer unter Verwendung der zur Verfügung gestellten Formulare zu beantragen. 

1.3 Jedes Grundstück, das eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet, und jedes Gebäude, dem eine 
eigene Hausnummer zugeteilt wurde, ist über einen eigenen Netzanschluss an das Versorgungsnetz 
anzuschließen, soweit keine berechtigten Interessen des Anschlussnehmers (wie z. B. eine rechtlich 
zulässige bauliche oder elektrische Verbindung zwischen den Gebäuden) entgegenstehen.  

2. Zahlungspflichten  
Für den erstmaligen Anschluss und bei einer Erhöhung oder Änderung der Leistungsanforderung sind vom 
Anschlussnehmer die Kosten für die Herstellung oder Änderung des Netzanschlusses gemäß § 9 NAV und 
unter den Voraussetzungen des § 11 NAV Baukostenzuschüsse zu zahlen. 

3. Baukostenzuschuss (BKZ) gemäß § 11 NAV 
3.1. Der von dem Anschlussnehmer als BKZ zu übernehmende Kostenanteil bemisst sich nach dem Verhältnis, 

in dem die an seinem Netzanschluss vorzuhaltende Leistung zu der Summe der Leistungen steht, die in 
den im betreffenden Versorgungsbereich erstellten Verteileranlagen oder auf Grund der Verstärkung 
insgesamt vorgehalten werden können. Dabei wird nur der Teil der Leistungsanforderung berücksichtigt, 
der 30 kW übersteigt. Der Durchmischung der jeweiligen Leistungsanforderungen wird Rechnung getragen. 

3.2. Der BKZ errechnet sich aus den Kosten, die für die Erstellung oder Verstärkung der örtlichen 
Verteileranlagen erforderlich sind. Die örtlichen Verteileranlagen sind die für die Erschließung des 
Versorgungsbereiches notwendigen Niederspannungsanlagen und Transformatorenstationen die nicht 
einem einzelnen Netzanschluss zuzuordnen sind. 

3.3. Der Versorgungsbereich entspricht dem Netzgebiet des Netzbetreibers. Der BKZ wird auf der Grundlage 
der durchschnittlich für vergleichbare Fälle entstehenden Kosten pauschal berechnet. 

3.4. Zur Berechnung des BKZ werden 50 % der Kosten, die für die Erstellung oder Verstärkung der örtlichen 
Verteileranlagen des zuordenbaren Versorgungsbereichs notwendig sind, angesetzt. Der vom 
Anschlussnehmer zu übernehmende Baukostenzuschuss bemisst sich nach Maßgabe der an dem 
betreffenden Netzanschluss für die darüber versorgten Anschlussnutzer vorzuhaltenden Leistung unter 
Berücksichtigung der Durchmischung. Die jeweiligen Beträge sind im Preisblatt (Anlage 1) ausgewiesen.  

3.5. Der Anschlussnehmer zahlt – auch wenn keine bauliche Veränderung des Netzanschlusses notwendig ist – 
einen weiteren BKZ, wenn seine Leistungsanforderung erheblich über das der ursprünglichen Berechnung 
zugrunde liegenden Maß erhöht. Eine erhebliche Erhöhung ist dann anzunehmen, wenn der weitere BKZ in 
einem angemessenen Verhältnis zu dem Aufwand der Erhebung steht. Die Berechnung erfolgt nach den 
vorgenannten Grundsätzen. 

4. Kosten gemäß § 9 NAV 
4.1. Der Anschlussnehmer erstattet dem Netzbetreiber die Kosten für die Herstellung des Netzanschlusses, d. 

h. die Verbindung des Verteilernetzes mit der elektrischen Anlage, beginnend an der Abzweigstelle des 
Niederspannungsnetzes und endend mit der Hausanschlusssicherung, es sei denn, im 
Netzanschlussvertrag wurde eine abweichende Vereinbarung getroffen.  

4.2. Der Anschlussnehmer erstattet dem Netzbetreiber weiterhin die Kosten für Änderungen des 
Netzanschlusses, die durch eine Änderung oder Erweiterung der elektrischen Anlage erforderlich oder aus 
anderen Gründen vom Anschlussnehmer veranlasst werden. Wird der Netzanschlussvertrag gekündigt 
und/oder der Netzanschluss vom Netz getrennt und zurückgebaut, trägt der Anschlussnehmer die Kosten 
für die Trennung des Netzanschlusses vom Netz sowie dessen Rückbau. 

4.3. Die Kosten werden auf der Grundlage der durchschnittlich für vergleichbare Netzanschlüsse (z. B. nach Art 
und Querschnitt) entstehenden Kosten pauschal gemäß Preisblatt (Anlage 1) berechnet. Dabei sind die 
wesentlichen Berechnungsbestandteile ausgewiesen. Eigenleistungen des Anschlussnehmers werden 
angemessen berücksichtigt. 

4.4. Verändern sich die Eigentumsverhältnisse nachträglich in der Art und Weise, dass der Netzanschluss über 
Grundstücke Dritter verläuft, ist der Anschlussnehmer verpflichtet, die Kosten einer deswegen 
erforderlichen Verlegung zu tragen, insbesondere wenn der Dritte berechtigt die Verlegung des 
Netzanschlusses oder von Leitungen auf Kosten des Netzbetreibers fordert. 

5. Provisorische Anschlüsse 
Montage und Demontage von provisorischen Netzanschlüssen werden pauschal gemäß Preisblatt (Anlage 
1) abgerechnet. Im Übrigen gelten die allgemeinen Bedingungen. 

6. Vorauszahlungen für Netzanschlusskosten und BKZ; §§ 9 Abs. 2, 11 Abs. 6 NAV 
6.1. Der Netzbetreiber verlangt für die Herstellung oder Änderung des Netzanschlusses Vorauszahlungen, wenn 

nach den Umständen des Einzelfalles Grund zu der Annahme besteht, dass der Anschlussnehmer seinen 
Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. Der Netzbetreiber nimmt einen solchen 
Fall regelmäßig an, wenn derselbe Anschlussnehmer innerhalb der letzten 24 Monate seinen 
Verbindlichkeiten gegenüber dem Unternehmen des Netzbetreibers nicht, unvollständig oder teilweise nur 
aufgrund von Mahnungen nachgekommen ist. Unter den gleichen Voraussetzungen wird der Netzbetreiber 
eine Vorauszahlung für den BKZ verlangen. 

6.2. Werden von einem Anschlussnehmer mehrere Netzanschlüsse beantragt, kann der Netzbetreiber 
angemessene Abschlagszahlungen verlangen.  

7. Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage gemäß § 14 NAV 
7.1. Jede Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage erfolgt gemäß § 14 NAV und ist beim Netzbetreiber unter 

Verwendung eines von diesem zur Verfügung gestellten Vordruckes zu beantragen. 
7.2. Für jede Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage durch den Netzbetreiber werden die hierfür entstehenden 

Kosten pauschal gemäß Preisblatt (Anlage 1) in Rechnung gestellt. 
7.3. Der Anschlussnehmer zahlt für jeden vergeblichen Versuch einer von ihm beantragten Inbetriebsetzung der 

elektrischen Anlage ein pauschales Entgelt gemäß Preisblatt (Anlage 1), wenn die Inbetriebsetzung 
aufgrund von Mängeln an der Anlage oder aus anderen vom Anschlussnehmer verursachten Gründen nicht 
möglich ist. Auf Verlangen des Anschlussnehmers ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die 
Pauschale muss einfach nachvollziehbar sein und darf den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu 
erwartenden Schaden nicht übersteigen. Der Anschlussnehmer hat das Recht, nachzuweisen, dass Kosten 
überhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger sind, als es die Pauschale ausweist.  

7.4. Die Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage setzt die vollständige Bezahlung des BKZ und der 
Netzanschlusskosten voraus. 

8. Unterbrechung des Netzanschlusses gemäß § 24 NAV 
8.1. Die Kosten einer Unterbrechung und Wiederherstellung des Anschlusses und der Anschlussnutzung gemäß 

§ 24 NAV sind dem Netzbetreiber vom Anschlussnehmer oder Anschlussnutzer oder im Falle des § 24 Abs. 
3 NAV vom Lieferanten oder Anschlussnutzer zu ersetzen. Werden die Kosten dem Anschlussnehmer oder 
-nutzer in Rechnung gestellt, erfolgt dies pauschal gemäß Preisblatt (Anlage 1). die Pauschale muss 
einfach nachvollziehbar sein und darf den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden 
nicht übersteigen. Dem Anschlussnehmer oder -nutzer ist der Nachweis, dass die Kosten überhaupt nicht 
entstanden oder niedriger entstanden sind, gestattet. 

8.2. Die Kosten einer Unterbrechung und Wiederherstellung des Anschlusses und der Anschlussnutzung gemäß 
§ 24 NAV sind dem Netzbetreiber vom Anschlussnehmer oder Anschlussnutzer oder im Falle des § 24 Abs. 
3 NAV vom Lieferanten oder Anschlussnutzer zu ersetzen. Werden die Kosten dem Anschlussnehmer oder 
-nutzer in Rechnung gestellt, erfolgt dies pauschal gemäß Preisblatt (Anlage 1). die Pauschale muss 
einfach nachvollziehbar sein und darf den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden 
nicht übersteigen. Dem Anschlussnehmer oder -nutzer ist der Nachweis, dass die Kosten überhaupt nicht 
entstanden oder niedriger entstanden sind, gestattet.  

8.3. Ist die Durchführung einer Unterbrechung oder Wiederherstellung der Versorgung trotz ordnungsgemäßer 
Termins- und Ersatzterminankündigung unmöglich, kann der Netzbetreiber dem Anschlussnehmer oder -

nutzer, gegenüber dem die Ankündigung erfolgte, die dadurch entstehenden Kosten pauschaliert gemäß 
Preisblatt (Anlage 1) berechnen, es sei denn, der Anschlussnehmer oder -nutzer hat die Umstände, die zur 
Entstehung dieser Kosten geführt haben, nicht zu vertreten. Auf Verlangen des Anschlussnehmers ist die 
Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die Pauschale muss einfach nachvollziehbar sein und darf den nach 
dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht übersteigen. Der Anschlussnehmer oder -
nutzer hat das Recht, nachzuweisen, dass Kosten überhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger 
sind, als es die Pauschale ausweist.  

9. Verlegung von Mess- und Steuereinrichtungen 
Der Anschlussnehmer hat die Kosten für die Verlegung von Mess- und Steuereinrichtungen des 
Netzbetreibers gemäß § 22 Abs. 2 Satz NAV zu tragen. Diese sind dem Netzbetreiber nach tatsächlichem 
Aufwand zu erstatten. 

10. Technische Anschlussbedingungen gemäß § 20 NAV 
10.1. Die technischen Anforderungen des Netzbetreibers an den Netzanschluss und andere Anlagenteile sowie 

an den Betrieb der elektrischen Anlagen einschließlich Eigenanlagen sind in den Technischen 
Anschlussbedingungen des Netzbetreibers festgelegt, die auf der Internet-Seite www.stadtwerke-
emsdetten.de veröffentlicht sind und die auf Verlangen ausgehändigt werden. 

10.2. In den Technischen Anschlussbedingungen sind die Verbrauchsgeräte aufgeführt, deren Nutzung von der 
vorherigen Zustimmung durch den Netzbetreiber abhängig gemacht wird. Die Zustimmung ist rechtzeitig zu 
beantragen. 

11. Zahlung und Verzug, Mahnkostenpauschale gemäß § 23 NAV  
11.1. Rechnungen und Abschlagsforderungen des Netzbetreibers werden zwei Wochen nach Zugang der 

Zahlungsaufforderung fällig. Bei Zahlungsverzug kann der Netzbetreiber, wenn er erneut zur Zahlung 
auffordert oder den Betrag durch einen Beauftragten einziehen lässt, die dadurch entstandenen Kosten 
pauschal gemäß Preisblatt (Anlage 1) berechnen. Auf Verlangen des Anschlussnehmers ist die 
Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die Pauschale muss einfach nachvollziehbar sein und darf den nach 
dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht übersteigen. Der 
Anschlussnehmer/Anschlussnutzer hat das Recht, nachzuweisen, dass ein Verzugsschaden überhaupt 
nicht oder wesentlich niedriger entstanden ist, als es die Pauschale ausweist. 

11.2 Rechnungsbeträge und Abschläge sind für den Netzbetreiber kostenfrei zu entrichten. Maßgeblich für die 
rechtzeitige Erfüllung der Fälligkeitstermine ist der Eingang der Zahlung beim Netzbetreiber. 

12. Verarbeitung personenbezogener Daten 
12.1. Verantwortlicher im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz (z. B. der Datenschutz-

Grundverordnung - DS-GVO) für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Anschlussnehmers 
bzw. Anschlussnutzers ist: 
Stadtwerke Emsdetten GmbH, Moorbrückenstr. 30, 48282 Emsdetten, Telefon 02572/202-0, Fax: 
02572/202-189, E-Mail: info@stadtwerke-emsdetten.de 

12.2 Der/Die Datenschutzbeauftragte des Netzbetreibers steht dem Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer für 
Fragen zur Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten unter: Stadtwerke Emsdetten GmbH, 
Moorbrückenstr. 30, 48282 Emsdetten, Telefon 02572/202-0, Fax: 02572/202-189, E-Mail: 
datenschutz@stadtwerke-emsdetten.de zur Verfügung. 

12.3 Der Netzbetreiber verarbeitet folgende Kategorien personenbezogener Daten: Angaben zum 
Anschlussnehmer oder -nutzer (Firma, Registergericht, Registernummer, Familienname, Vorname, 
Geburtstag, Adresse, Kundennummer), Anlagenadresse und Bezeichnung des Zählers oder des 
Aufstellungsorts des Zählers, gegenüber dem Anschlussnehmer auch die am Ende des Netzanschlusses 
vorzuhaltende Leistung, Abrechnungsdaten (z. B. Bankverbindungsdaten), Daten zum Zahlungsverhalten. 

12.4 Der Netzbetreiber verarbeitet die personenbezogenen Daten des Anschlussnehmers bzw. 
Anschlussnutzers zu den folgenden Zwecken und auf folgenden Rechtsgrundlagen: 
a) Erfüllung (inklusive Abrechnung) des Netzanschluss- bzw. Anschlussnutzungsverhältnisses und 

Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen auf Anfrage des Anschlussnehmers bzw. 
Anschlussnutzers auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO.  

b) Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen (z. B. wegen handels- oder steuerrechtlicher Vorgaben) auf 
Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. c) DS-GVO. 

c) Direktwerbung und Marktforschung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO. Verarbeitungen 
auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung 
berechtigter Interessen des Netzbetreibers oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen oder 
Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten 
erfordern, überwiegen. 

d) Soweit der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer dem Netzbetreiber eine Einwilligung zur 
Verarbeitung personenbezogener Daten zur Telefonwerbung erteilt hat, verarbeitet der Netzbetreiber 
personenbezogene Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a) DS-GVO. Eine Einwilligung zur 
Telefonwerbung kann der Anschlussnutzer bzw. Anschlussnehmer jederzeit dem Netzbetreiber 
gegenüber (Kontaktdaten unter Ziffer 12.1) widerrufen. Das gilt auch für den Widerruf von 
Einwilligungserklärungen, die der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer dem Netzbetreiber vor der 
Geltung der DS-GVO am 25.05.2018 erteilt hat. Der Widerruf der Einwilligung erfolgt für die Zukunft 
und berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung. 

e) Bewertung der Kreditwürdigkeit des Anschlussnehmers bzw. Anschlussnutzers sowie Mitteilung von 
Anhaltspunkten zur Ermittlung der Kreditwürdigkeit des Anschlussnehmers bzw. Anschlussnutzers 
durch die Auskunftei Wirtschaftsinformationen GmbH&Co.KG, Immermannstr. 50, 40210 Düsseldorf 
sowie Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss auf Grundlage von Art. 6 
Abs. 1 lit. b) und f) DS-GVO. Verarbeitungen auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO dürfen 
nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen des Netzbetreibers oder Dritter 
erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen 
Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. Der Netzbetreiber 
übermittelt hierzu personenbezogene Daten über die Beantragung, Durchführung und Beendigung 
des Netzanschluss- bzw. Anschlussnutzungsverhältnisses sowie Daten über nicht vertragsgemäßes 
oder betrügerisches Verhalten an die genannte Auskunftei. Der Datenaustausch mit der Auskunftei 
dient auch der Erfüllung gesetzlicher Pflichten zur Durchführung von Kreditwürdigkeitsprüfungen von 
Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer (§§ 505a und 506 des Bürgerlichen Gesetzbuches). Die 
Auskunftei verarbeitet die erhaltenen Daten und verwendet sie zudem zum Zwecke der Profilbildung 
(Scoring) um Dritten Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit des Anschlussnehmers bzw. 
Anschlussnutzers zu geben. In die Berechnung der Kreditwürdigkeit fließen unter anderem die 
Anschriftendaten des Anschlussnehmers bzw. Anschlussnutzers ein. 

12.5 Eine Offenlegung bzw. Übermittlung der personenbezogenen Daten des Anschlussnehmers bzw. 
Anschlussnutzers erfolgt – im Rahmen der in Ziffer 12.4 genannten Zwecke – ausschließlich gegenüber 
folgenden Empfängern bzw. Kategorien von Empfängern: Lieferanten, Messstellenbetreibern, 
Bilanzkreisverantwortlichen, Finanzinstituten, Rechtsanwälten, Auskunfteien, Tochterunternehmen, 
Abrechnungs-, Druck- und IT-Dienstleistern oder andere Berechtigte (z.B. Behörden und Gerichte). 

12.6 Eine Übermittlung der personenbezogenen Daten an oder in Drittländer oder an internationale 
Organisationen erfolgt nicht. 

12.7 Die personenbezogenen Daten des Anschlussnehmers bzw. Anschlussnutzers werden zu den unter Ziffer 
12.4 genannten Zwecken solange gespeichert, wie dies für die Erfüllung dieser Zwecke erforderlich ist. 

12.8 Der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer hat gegenüber dem Netzbetreiber Rechte auf Auskunft über 
seine gespeicherten personenbezogenen Daten (Art. 15 DS-GVO); Berichtigung der Daten, wenn sie 
fehlerhaft, veraltet oder sonst wie unrichtig sind (Art. 16 DS-GVO); Löschung, wenn die Speicherung 
unzulässig ist, der Zweck der Verarbeitung erfüllt und die Speicherung daher nicht mehr erforderlich ist oder 
der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer eine erteilte Einwilligung zur Verarbeitung bestimmter 
personenbezogener Daten widerrufen hat (Art. 17 DS-GVO); Einschränkung der Verarbeitung, wenn eine 
der in Art. 18 Abs. 1 lit. a) bis d) DS-GVO genannten Voraussetzungen gegeben ist (Art. 18 DS-GVO), 
Datenübertragbarkeit der vom Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer bereitgestellten, ihn betreffenden 
personenbezogenen Daten (Art. 20 DS-GVO), Recht auf Widerruf einer erteilten Einwilligung, wobei der 
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Widerruf die Rechtmäßigkeit der bis dahin aufgrund der Einwilligung erfolgten Verarbeitung nicht berührt 
(Art. 7 Abs. 3 DS-GVO) und Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO). 

12.9 Im Rahmen des Netzanschluss- bzw. Anschlussnutzungsverhältnisses muss der Anschlussnehmer bzw. 
Anschlussnutzer diejenigen personenbezogenen Daten (vgl. Ziffer 12.3) bereitstellen, die für den Abschluss 
des Netzanschluss- bzw. Anschlussnutzungsverhältnisses und die Erfüllung der damit verbundenen 
vertraglichen Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung der Netzbetreiber gesetzlich verpflichtet ist. 
Ohne diese Daten kann das Netzanschluss- bzw. Anschlussnutzungsverhältnis nicht abgeschlossen bzw. 
erfüllt werden. 

12.10 Zum Abschluss und zur Erfüllung des Netzanschluss- bzw. Anschlussnutzungsverhältnisses findet keine 
automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling statt. 

12.11 Der Netzbetreiber verarbeitet personenbezogene Daten, die er im Rahmen des Netzanschlussverhältnisses 
vom Anschlussnehmer bzw. im Rahmen des Anschlussnutzungsverhältnisses vom Anschlussnutzer erhält. 
Er verarbeitet auch personenbezogene Daten, die er aus öffentlich zugänglichen Quellen, z. B. aus 
Grundbüchern, Handelsregistern, und dem Internet zulässigerweise gewinnen durfte. Außerdem verarbeitet 
er personenbezogene Daten, die er zulässigerweise von Unternehmen innerhalb seines Konzerns oder von 
Dritten, z. B. Lieferanten oder Auskunfteien, erhält. 
 

Widerspruchsrecht 

Der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer kann der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten für 
Zwecke der Direktwerbung und/oder der Marktforschung gegenüber dem Netzbetreiber ohne Angabe von 
Gründen jederzeit widersprechen. Der Netzbetreiber wird die personenbezogenen Daten nach dem Eingang 
des Widerspruchs nicht mehr für die Zwecke der Direktwerbung und/oder Marktforschung verarbeiten und die 
Daten löschen, wenn eine Verarbeitung nicht zu anderen Zwecken (beispielsweise zur Erfüllung des Vertrages 
mit dem Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer) erforderlich ist. 

Auch anderen Verarbeitungen, die der Netzbetreiber auf ein berechtigtes Interesse i. S. d. Art. 6 Abs. 1 lit. f) 
DS-GVO stützt, kann der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer gegenüber dem Netzbetreiber aus Gründen, 
die sich aus der besonderen Situation des Anschlussnehmers bzw. Anschlussnutzers ergeben, jederzeit unter 
Angabe dieser Gründe widersprechen. Der Netzbetreiber wird die personenbezogenen Daten im Falle eines 
begründeten Widerspruchs grundsätzlich nicht mehr für die betreffenden Zwecke verarbeiten und die Daten 
löschen, es sei denn, er kann zwingende Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte 
und Freiheiten des Anschlussnehmers bzw. Anschlussnutzers überwiegen, oder die Verarbeitung dient der 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

Der Widerspruch ist zu richten an:  
Stadtwerke Emsdetten GmbH, Moorbrückenstr. 30, 48282 Emsdetten, Telefon 02572/202-0, Fax: 02572/202-
189, E-Mail: info@stadtwerke-emsdetten.de 

13. Hinweis zum Streitbeilegungsverfahren (gilt nur für Verbraucher i.S.d. § 13 BGB) 
Energieversorgungsunternehmen und Messstellenbetreiber (Unternehmen) sind verpflichtet, 
Beanstandungen von Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB (Verbraucher), insbesondere zum 
Vertragsabschluss oder zur Qualität von Leistungen des Unternehmens (Verbraucherbeschwerden), die 
den Anschluss an das Versorgungsnetz, die Belieferung mit Energie oder die Messung der Energie 
betreffen, im Verfahren nach § 111a EnWG innerhalb einer Frist von vier Wochen ab Zugang beim 
Unternehmen zu beantworten. Verbraucherbeschwerden sind zu richten an: Stadtwerke Emsdetten GmbH, 
Moorbrückenstr. 30, 48282 Emsdetten, Telefon 02572/202-333, Fax 02572/202-189, E-Mail 
service@stadtwerke-emsdetten.de.  
Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle nach § 111b EnWG zur Durchführung eines 
Schlichtungsverfahrens anzurufen, wenn das Unternehmen der Beschwerde nicht innerhalb der 
Bearbeitungsfrist abgeholfen hat oder erklärt hat, der Beschwerde nicht abzuhelfen. § 14 Abs. 5 VSBG 
bleibt unberührt. Das Unternehmen ist verpflichtet, an dem Verfahren bei der Schlichtungsstelle 
teilzunehmen. Die Einreichung einer Beschwerde bei der Schlichtungsstelle hemmt die gesetzliche 
Verjährung gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB. Das Recht der Beteiligten, die Gerichte anzurufen oder ein 
anderes Verfahren (z.B. nach dem EnWG) zu beantragen, bleibt unberührt.  
Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit: Schlichtungsstelle Energie e.V., Friedrichstraße 133, 
10117 Berlin, Telefon: +49 (0) 30/2757240–0, Telefax: 030/2757240-69, E-Mail: info@schlichtungsstelle-
energie.de; Homepage: www.schlichtungsstelle-energie.deAllgemeine Informationen zu 
Verbraucherrechten sind erhältlich über den Verbraucherservice der Bundesnetzagentur für den Bereich 
Elektrizität und Gas, Postfach 8001, 53105 Bonn, Telefon: 030/ 22480-500 oder 01805 101000 (Mo.-Fr. 
9:00 Uhr - 12:00 Uhr), Telefax: 030/ 22480-323, E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de.                                   

14. Inkrafttreten 
Diese Ergänzenden Bedingungen zur NAV treten am 01.01.2019 in Kraft. Sie ersetzen die Ergänzenden 
Bedingungen vom 01.01.2013. 

Anlagen 
Preisblatt Ergänzende Bedingungen zur NAV (gültig ab 01.01.2019) 

Stand 10/2018 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

Stadtwerke Emsdetten GmbH Preisblatt Ergänzende Bedingungen zur NAV (gültig ab: 01.01.2019)
 
 
 Netto Brutto 1) 

I. Zu 3. der Ergänzenden Bedingungen (Baukostenzuschuss, § 11 NAV) 

Der Baukostenzuschuss beträgt für den Teil einer 
Leistungsanforderung, der 30 kW übersteigt je kW 47,58 € 56,62 € 

Für Haushaltsbedarf gelten in Anlehnung an die DIN 18015 Teil 
1 u. 2 folgende Leistungsanforderungen:  

Wohneinheit 

(WE) 

Leistungsanforderung  

in kW 

Baukostenzuschuss  

in EUR netto 

Baukostenzuschuss 

in Euro brutto 1) 

1. 13,05 kW 0,00 0,00 

2. 8,55 kW 0,00 0,00 

3. 6,30 kW 0,00 0,00 

4. 4,95 kW 68,33 81,31 

5. 3,60 kW 86,31 102,71 

6. 3,15 kW 75,52 89,87 

7. 2,88 kW 69,05 82,17 

8. 2,52 kW 60,42 71,90 

9. 2,43 kW 58,26 69,33 

10. 2,07 kW 49,63 59,06 

11. bis 25. zus. 1,32 kW je WE zus. 31,65 je WE zus.37,66 je WE 

26. bis 50. zus. 0,67 kW je WE zus. 15,97 je WE zus.19,00 je WE 

51. bis 100. zus. 0,20 kW je WE zus. 4,75 je WE zus. 5,65 je WE 

 

II. Zu 4. der Ergänzenden Bedingungen (Kosten, § 9 NAV) 

Netzanschluss, 4 x 50 mm² Querschnitt, bis 15 Meter Länge 1.080,00 € 1.285,20 € 

Bei veränderten Bedingungen (Mehrlängen, 
Mehrspartenverlegungen etc.) wird für den Anschlussnehmer  
ein individuelles Angebot erstellt. 

Netzanschlüsse mit anderen Querschnitten werden nach tatsächlichem Aufwand  
abgerechnet. Inaktive Netzanschlüsse sind Anschlüsse an denen keine  
Anschlussnutzung (Energielieferung) stattfindet.  
 
Die monatliche Pauschale für die Wartung und Überprüfung eines inaktiven  
Netzanschlusses beträgt  6,00 € 7,14 € 
 
Die Pauschale wird jährlich in Rechnung gestellt.

 
 Netto Brutto 1) 

III. Zu 5. der Ergänzenden Bedingungen (Provisorische Anschlüsse) 

Vorübergehender, provisorischer Netzanschluss (z.B. Baustellen) 550,00 € 654,50 € 

IV. Zu 7. der Ergänzenden Bedingungen (Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage, § 14 NAV) 

Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage 72,20 € 85,92 € 

Vergeblicher Versuch zur Inbetriebsetzung 25,00 € 29,75 € 

V. Zu 8. der Ergänzenden Bedingungen (Unterbrechung des Netzanschlusses, § 24 NAV) 

Unterbrechung des Netzanschlusses 2) 52,50 € 52,50 € 

Außensperrungen  nach Aufwand 

Wiederherstellung des Netzanschlusses  

- innerhalb der gültigen Geschäftszeiten 52,50 € 62,48 € 

- außerhalb der gültigen Geschäftszeiten nach Aufwand 

Die Wiederherstellung des Anschlusses wird von der 
vollständigen Bezahlung der durch die  
Anschlussunterbrechung und Wiederherstellung entstandenen 
Kosten abhängig gemacht. 

Vergeblicher Versuch Unterbrechung/Wiederherstellung 25,00 € 29,75 € 

VI. Zu 11. der Ergänzenden Bedingungen (Zahlung und Verzug, Mahnkostenpauschale, § 23 NAV) 

Mahnung 2) 3,00 € 3,00 € 

Nachinkasso / Direktinkasso 2)  15,00 € 15,00 € 

 

1) Bruttopreis inkl.19 % Mehrwertsteuer 

2) Für diese Pauschale fällt keine Umsatzsteuer an 
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Ergänzende Bedingungen der Stadtwerke Emsdetten GmbH zur Verordnung über Allgemeine Bedingungen für 
den Netzanschluss und dessen Nutzung für die Gasversorgung in Niederdruck 
(Niederdruckanschlussverordnung – NDAV) 

1. Art  des Netzanschlusses gemäß § 7 NDAV 
1.1 Der Brennwert des Erdgases beträgt durchschnittlich 11,400 kWh/m3 mit einer Schwankungsbreite 

zwischen 11,000 kWh/m3 und 12,000 kWh/m3 (Erdgasqualität: H-Gas). Der Ruhedruck (Messdruck) beträgt 
23 mbar.  

1.2 Bei einer Umstellung der Gasart werden die Belange des Anschlussnehmers, soweit möglich, angemessen 
berücksichtigt. 

1.3 Herstellung und Veränderung des Netzanschlusses sowie eine Erhöhung der Leistung am Netzanschluss 
sind vom Anschlussnehmer unter Verwendung der zur Verfügung gestellten Formulare zu beantragen. 

1.4 Jedes Grundstück, das eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet, und jedes Gebäude, dem eine 
eigene Hausnummer zugeteilt wurde, ist über einen eigenen Netzanschluss an das Versorgungsnetz 
anzuschließen, soweit keine berechtigten Interessen des Anschlussnehmers (wie z. B. eine rechtlich 
zulässige bauliche Verbindung zwischen den Gebäuden) entgegenstehen. 

2. Zahlungspflichten 
Für den erstmaligen Anschluss und bei einer Erhöhung oder Änderung der Leistungsanforderung sind vom 
Anschlussnehmer die Kosten für die Herstellung oder Änderung des Netzanschlusses gemäß § 9 NDAV 
und unter den Voraussetzungen des § 11 NDAV Baukostenzuschüsse zu zahlen. 

3. Baukostenzuschuss (BKZ) gemäß § 11 NDAV 
3.1 Der von dem Anschlussnehmer als BKZ zu übernehmende Kostenanteil bemisst sich nach dem Verhältnis, 

in dem die an seinem Netzanschluss vorzuhaltende Leistung zu der Summe der Leistungen steht, die in 
den im betreffenden Versorgungsbereich erstellten Verteileranlagen oder auf Grund der Verstärkung 
insgesamt vorgehalten werden können. Der Durchmischung der jeweiligen Leistungsanforderungen wird 
Rechnung getragen. 

3.2 Der BKZ errechnet sich aus den Kosten, die für die Erstellung oder Verstärkung der örtlichen 
Verteileranlagen erforderlich sind. Die örtlichen Verteileranlagen sind die für die Erschließung des 
Versorgungsbereiches notwendigen Anlagen, die nicht einem einzelnen Netzanschluss zuzuordnen sind. 

3.3 Der Versorgungsbereich entspricht dem Netzgebiet des Netzbetreibers. Der BKZ wird auf der Grundlage 
der durchschnittlich für vergleichbare Fälle entstehenden Kosten pauschal berechnet. 

3.4 Zur Berechnung des BKZ werden 50 % der Kosten, die für die Erstellung oder Verstärkung der örtlichen 
Verteileranlagen des zuordenbaren Versorgungsbereichs notwendig sind, angesetzt. Der vom 
Anschlussnehmer zu übernehmende Baukostenzuschuss bemisst sich nach Maßgabe der an dem 
betreffenden Netzanschluss für die darüber versorgten Anschlussnutzer vorzuhaltenden Leistung unter 
Berücksichtigung der Durchmischung. Die jeweiligen Beträge sind im Preisblatt (Anlage 1) ausgewiesen. 

3.5 Der Anschlussnehmer zahlt – auch wenn keine bauliche Veränderung des Netzanschlusses notwendig ist – 
einen weiteren BKZ, wenn seine Leistungsanforderung erheblich über das der ursprünglichen Berechnung 
zugrundeliegenden Maß erhöht. Eine erhebliche Erhöhung ist dann anzunehmen, wenn der weitere BKZ in 
einem angemessenen Verhältnis zu dem Aufwand der Erhebung steht. Die Berechnung erfolgt nach den 
vorgenannten Grundsätzen. 

4. Kosten gemäß § 9 NDAV 
4.1 Der Anschlussnehmer erstattet dem Netzbetreiber die Kosten für die Herstellung des Netzanschlusses, d. 

h. die Verbindung des Verteilernetzes mit der Gasanlage des Anschlussnehmers, gerechnet ab der 
Versorgungsleitung bis zu den Innenleitungen der Gebäude und Grundstücke. Er besteht aus der 
Netzanschlussleitung, einer gegebenenfalls vorhandenen Absperreinrichtung außerhalb des Gebäudes, 
Isolierstück, Hauptabsperreinrichtung und gegebenenfalls Haus-Druckregelgerät, auch wenn dieses hinter 
dem Ende des Netzanschlusses innerhalb des Bereichs der Kundenanlage eingebaut ist, es sei denn, im 
Netzanschlussvertrag wurde eine abweichende Vereinbarung getroffen. 

4.2 Der Anschlussnehmer erstattet dem Netzbetreiber weiterhin die Kosten für Änderungen des 
Netzanschlusses, die durch eine Änderung oder Erweiterung der Kundenanlage erforderlich oder aus 
anderen Gründen vom Anschlussnehmer veranlasst werden. Wird der Netzanschlussvertrag gekündigt 
und/oder der Netzanschluss vom Netz getrennt und zurückgebaut, trägt der Anschlussnehmer die Kosten 
für die Trennung des Netzanschlusses vom Netz sowie dessen Rückbau. 

4.3 Die Kosten werden auf der Grundlage der durchschnittlich für vergleichbare Netzanschlüsse (z. B. nach Art 
und Querschnitt) entstehenden Kosten pauschal gemäß Preisblatt (Anlage 1) berechnet. Dabei sind die 
wesentlichen Berechnungsbestandteile ausgewiesen. Eigenleistungen des Anschlussnehmers werden 
angemessen berücksichtigt. 

4.4 Verändern sich die Eigentumsverhältnisse nachträglich in der Art und Weise, dass der Netzanschluss über 
Grundstücke Dritter verläuft, ist der Anschlussnehmer verpflichtet, die Kosten einer deswegen 
erforderlichen Verlegung zu tragen, insbesondere wenn der Dritte berechtigt die Verlegung des 
Netzanschlusses oder von Leitungen auf Kosten des Netzbetreibers fordert. 

5. Vorauszahlungen für Netzanschlusskosten und BKZ; §§ 9 Abs. 2, 11 Abs. 5 NDAV 
5.1 Der Netzbetreiber verlangt für die Herstellung oder Änderung des Netzanschlusses Vorauszahlungen, wenn 

nach den Umständen des Einzelfalles Grund zu der Annahme besteht, dass der Anschlussnehmer seinen 
Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. Der Netzbetreiber nimmt einen solchen 
Fall regelmäßig an, wenn derselbe Anschlussnehmer innerhalb der letzten 24 Monate seinen 
Verbindlichkeiten gegenüber dem Unternehmen des Netzbetreibers nicht, unvollständig oder teilweise nur 
aufgrund von Mahnungen nachgekommen ist. Unter den gleichen Voraussetzungen wird der Netzbetreiber 
eine Vorauszahlung für den BKZ verlangen. 

5.2 Werden von einem Anschlussnehmer mehrere Netzanschlüsse beantragt, kann der Netzbetreiber 
angemessene Abschlagszahlungen verlangen. 

6. Inbetriebsetzung der Gasanlage gemäß § 14 NDAV 
6.1 Jede Inbetriebsetzung der Gasanlage erfolgt gemäß § 14 NDAV und ist beim Netzbetreiber unter 

Verwendung eines von diesem zur Verfügung gestellten Vordruckes zu beantragen.  
6.2 Für jede Inbetriebsetzung der Gasanlage durch den Netzbetreiber werden die hierfür entstehenden Kosten 

pauschal gemäß Preisblatt (Anlage 1) in Rechnung gestellt. 
6.3 Der Anschlussnehmer zahlt für jeden vergeblichen Versuch einer von ihm beantragten Inbetriebsetzung der 

Gasanlage ein pauschales Entgelt gemäß Preisblatt (Anlage 1), wenn die Inbetriebsetzung aufgrund von 
Mängeln an der Anlage oder aus anderen vom Anschlussnehmer verursachten Gründen nicht möglich ist. 
Auf Verlangen des Anschlussnehmers ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die Pauschale muss 
einfach nachvollziehbar sein und darf den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden 
nicht übersteigen. Der Anschlussnehmer hat das Recht, nachzuweisen, dass Kosten überhaupt nicht 
entstanden oder wesentlich niedriger sind, als es die Pauschale ausweist.  

6.4 Die Inbetriebsetzung der Kundenanlage setzt die vollständige Bezahlung des BKZ und der 
Netzanschlusskosten voraus. 

7. Unterbrechung des Netzanschlusses gemäß § 24 NDAV 
7.1 Die Kosten einer Unterbrechung und Wiederherstellung des Anschlusses und der Anschlussnutzung gemäß 

§ 24 NDAV sind dem Netzbetreiber vom Anschlussnehmer oder -nutzer oder im Falle des § 24 Abs. 3 
NDAV vom Lieferanten oder Anschlussnutzer zu ersetzen. Werden die Kosten dem Anschlussnehmer oder 
-nutzer in Rechnung gestellt, erfolgt dies pauschal gemäß Preisblatt (Anlage 1). Auf Verlangen des 
Anschlussnehmers ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die Pauschale muss einfach 
nachvollziehbar sein und darf den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht 
übersteigen. Dem Anschlussnehmer oder -nutzer ist der Nachweis, dass die Kosten überhaupt nicht 
entstanden oder niedriger entstanden sind, gestattet. 

7.2 Die Aufhebung der Unterbrechung setzt voraus, dass die Gründe für die Einstellung vollumfänglich entfallen 
sind und wird vom Netzbetreiber von der Bezahlung der Unterbrechungs- und Wiederherstellungskosten 
abhängig gemacht.  

7.3 Ist die Durchführung einer Unterbrechung oder Wiederherstellung der Versorgung trotz ordnungsgemäßer 
Termins- und Ersatzterminankündigung unmöglich, kann der Netzbetreiber dem Anschlussnehmer oder -
nutzer, gegenüber dem die Ankündigung erfolgte, die dadurch entstehenden Kosten pauschaliert gemäß 
Preisblatt (Anlage 1) berechnen, es sei denn, der Anschlussnehmer oder -nutzer hat die Umstände, die zur 
Entstehung dieser Kosten geführt haben, nicht zu vertreten. Auf Verlangen des Anschlussnehmers ist die 

Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die Pauschale muss einfach nachvollziehbar sein und darf den nach 
dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht übersteigen. Der Anschlussnehmer oder -
nutzer hat das Recht, nachzuweisen, dass Kosten überhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger 
sind, als es die Pauschale ausweist. 

8. Verlegung von Mess- und Steuereinrichtungen 
Der Anschlussnehmer hat die Kosten für die Verlegung von Mess- und Steuereinrichtungen des 
Netzbetreibers gemäß § 22 Abs. 2 Satz 6 NDAV zu tragen. Diese sind dem Netzbetreiber nach 
tatsächlichem Aufwand zu erstatten. 

9. Zahlung und Verzug, Mahnkostenpauschale gemäß § 23 NDAV 
9.1 Rechnungen und Abschlagsforderungen des Netzbetreibers werden zwei Wochen nach Zugang der 

Zahlungsaufforderung fällig. 
9.2 Rechnungsbeträge und Abschläge sind für den Netzbetreiber kostenfrei zu entrichten. Maßgeblich für die 

rechtzeitige Erfüllung der Fälligkeitstermine ist der Eingang der Zahlung beim Netzbetreiber. 
10. Verarbeitung personenbezogener Daten 
10.1 Verantwortlicher im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz (z. B. der Datenschutz-

Grundverordnung - DS-GVO) für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Anschlussnehmers 
bzw. Anschlussnutzers ist: 
Stadtwerke Emsdetten GmbH, Moorbrückenstr. 30, 48282 Emsdetten, Telefon 02572/202-0, Fax: 
02572/202-189, E-Mail: info@stadtwerke-emsdetten.de 

10.2 Der/Die Datenschutzbeauftragte des Netzbetreibers steht dem Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer für 
Fragen zur Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten unter  
Stadtwerke Emsdetten GmbH, Moorbrückenstr. 30, 48282 Emsdetten, Telefon 02572/202-0, Fax: 
02572/202-189, E-Mail: datenschutz@stadtwerke-emsdetten.de zur Verfügung. 

10.3 Der Netzbetreiber verarbeitet folgende Kategorien personenbezogener Daten: Angaben zum 
Anschlussnehmer oder -nutzer (Firma, Registergericht, Registernummer, Familienname, Vorname, 
Geburtstag, Adresse, Kundennummer), Anlagenadresse und Bezeichnung des Zählers oder des 
Aufstellungsorts des Zählers, gegenüber dem Anschlussnehmer auch die am Ende des Netzanschlusses 
vorzuhaltende Leistung,  Abrechnungsdaten (z. B. Bankverbindungsdaten), Daten zum Zahlungsverhalten. 
10.4 Der Netzbetreiber verarbeitet die personenbezogenen Daten des Anschlussnehmers bzw. 

Anschlussnutzers zu den folgenden Zwecken und auf folgenden Rechtsgrundlagen: 

a) Erfüllung (inklusive Abrechnung) des Netzanschluss- bzw. Anschlussnutzungsverhältnisses 
und Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen auf Anfrage des Anschlussnehmers bzw. 
Anschlussnutzers auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO.  

b) Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen (z. B. wegen handels- oder steuerrechtlicher Vorgaben) 
auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. c) DS-GVO. 

c) Direktwerbung und Marktforschung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO. 
Verarbeitungen auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO dürfen nur erfolgen, soweit 
dies zur Wahrung berechtigter Interessen des Netzbetreibers oder Dritter erforderlich ist und 
nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den 
Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. 

d) Soweit der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer dem Netzbetreiber eine Einwilligung zur 
Verarbeitung personenbezogener Daten zur Telefonwerbung erteilt hat, verarbeitet der 
Netzbetreiber personenbezogene Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a) DS-GVO. 
Eine Einwilligung zur Telefonwerbung kann der Anschlussnutzer bzw. Anschlussnehmer 
jederzeit dem Netzbetreiber gegenüber (Kontaktdaten unter Ziffer 10.1) widerrufen. Das gilt 
auch für den Widerruf von Einwilligungserklärungen, die der Anschlussnehmer bzw. 
Anschlussnutzer dem Netzbetreiber vor der Geltung der DS-GVO am 25.05.2018 erteilt hat. 
Der Widerruf der Einwilligung erfolgt für die Zukunft und berührt nicht die Rechtmäßigkeit der 
bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung. 

e) Bewertung der Kreditwürdigkeit des Anschlussnehmers bzw. Anschlussnutzers sowie 
Mitteilung von Anhaltspunkten zur Ermittlung der Kreditwürdigkeit des Anschlussnehmers 
bzw. Anschlussnutzers durch die Auskunftei Wirtschaftsinformationen GmbH&Co.KG, 
Immermannstr. 50, 40210 Düsseldorf sowie Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstr. 
11, 41460 Neuss auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b) und f) DS-GVO. Verarbeitungen auf 
Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung 
berechtigter Interessen des Netzbetreibers oder Dritter erforderlich ist und nicht die 
Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz 
personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. Der Netzbetreiber übermittelt hierzu 
personenbezogene Daten über die Beantragung, Durchführung und Beendigung des 
Netzanschluss- bzw. Anschlussnutzungsverhältnisses sowie Daten über nicht 
vertragsgemäßes oder betrügerisches Verhalten an die genannte Auskunftei. Der 
Datenaustausch mit der Auskunftei dient auch der Erfüllung gesetzlicher Pflichten zur 
Durchführung von Kreditwürdigkeitsprüfungen von Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer 
(§§ 505a und 506 des Bürgerlichen Gesetzbuches). Die Auskunftei verarbeitet die 
erhaltenen Daten und verwendet sie zudem zum Zwecke der Profilbildung (Scoring), um 
Dritten Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit des Anschlussnehmers bzw. 
Anschlussnutzers zu geben. In die Berechnung der Kreditwürdigkeit fließen unter anderem 
die Anschriftendaten des Anschlussnehmers bzw. Anschlussnutzers ein.  

10.5 Eine Offenlegung bzw. Übermittlung der personenbezogenen Daten des Anschlussnehmers bzw. 
Anschlussnutzers erfolgt – im Rahmen der in Ziffer 10.4 genannten Zwecke – ausschließlich 
gegenüber folgenden Empfängern bzw. Kategorien von Empfängern: Lieferanten, 
Messstellenbetreibern, Bilanzkreisverantwortlichen, Finanzinstituten, Rechtsanwälten, Auskunfteien, 
Tochterunternehmen, Ab-rechnungs-, Druck- und IT-Dienstleistern oder andere Berechtigte (z.B. 
Behörden und Gerichte). 

10.6 Eine Übermittlung der personenbezogenen Daten an oder in Drittländer oder an internationale 
Organisationen erfolgt nicht. 

10.7 Die personenbezogenen Daten des Anschlussnehmers bzw. Anschlussnutzers werden zu den unter 
Ziffer 10.4 genannten Zwecken solange gespeichert, wie dies für die Erfüllung dieser Zwecke 
erforderlich ist. 

10.8 Der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer hat gegenüber dem Netzbetreiber Rechte auf Auskunft 
über seine gespeicherten personenbezogenen Daten (Art. 15 DS-GVO); Berichtigung der Daten, 
wenn sie fehlerhaft, veraltet oder sonst wie unrichtig sind (Art. 16 DS-GVO); Löschung, wenn die 
Speicherung unzulässig ist, der Zweck der Verarbeitung erfüllt und die Speicherung daher nicht 
mehr erforderlich ist oder der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer eine erteilte Einwilligung zur 
Verarbeitung bestimmter personenbezogener Daten widerrufen hat (Art. 17 DS-GVO); 
Einschränkung der Verarbeitung, wenn eine der in Art. 18 Abs. 1 lit. a) bis d) DS-GVO genannten 
Voraussetzungen gegeben ist (Art. 18 DS-GVO), Datenübertragbarkeit der vom Anschlussnehmer 
bzw. Anschlussnutzer bereitgestellten, ihn betreffenden personenbezogenen Daten (Art. 20 DS-
GVO), Recht auf Widerruf einer erteilten Einwilligung, wobei der Widerruf die Rechtmäßigkeit der bis 
dahin aufgrund der Einwilligung erfolgten Verarbeitung nicht berührt (Art. 7 Abs. 3 DS-GVO) und 
Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO). 

10.9 Im Rahmen des Netzanschluss- bzw. Anschlussnutzungsverhältnisses muss der Anschlussnehmer 
bzw. Anschlussnutzer diejenigen personenbezogenen Daten (vgl. Ziffer 10.3) bereitstellen, die für 
den Abschluss des Netzanschluss- bzw. Anschlussnutzungsverhältnisses und die Erfüllung der 
damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung der 
Netzbetreiber gesetzlich verpflichtet ist. Ohne diese Daten kann das Netzanschluss- bzw. 
Anschlussnutzungsverhältnis nicht abgeschlossen bzw. erfüllt werden. 

10.10 Zum Abschluss und zur Erfüllung des Netzanschluss- bzw. Anschlussnutzungsverhältnisses findet 
keine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling statt. 116



10.11 Der Netzbetreiber verarbeitet personenbezogene Daten, die er im Rahmen des 
Netzanschlussverhältnisses vom Anschlussnehmer bzw. im Rahmen des 
Anschlussnutzungsverhältnisses vom Anschlussnutzer erhält. Er verarbeitet auch 
personenbezogene Daten, die er aus öffentlich zugänglichen Quellen, z. B. aus Grundbüchern, 
Handelsregistern, und dem Internet zulässigerweise gewinnen durfte. Außerdem verarbeitet er 
personenbezogene Daten, die er zulässigerweise von Unternehmen innerhalb seines Konzerns oder 
von Dritten, z. B. Lieferanten oder Auskunfteien, erhält. 

Widerspruchsrecht 

Der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer kann der Verarbeitung seiner personenbezogenen 
Daten für Zwecke der Direktwerbung und/oder der Marktforschung gegenüber dem Netzbetreiber 
ohne Angabe von Gründen jederzeit widersprechen. Der Netzbetreiber wird die personenbezogenen 
Daten nach dem Eingang des Widerspruchs nicht mehr für die Zwecke der Direktwerbung und/oder 
Marktforschung verarbeiten und die Daten löschen, wenn eine Verarbeitung nicht zu anderen 
Zwecken (beispielsweise zur Erfüllung des Vertrages mit dem Anschlussnehmer bzw. 
Anschlussnutzer) erforderlich ist. 

Auch anderen Verarbeitungen, die der Netzbetreiber auf ein berechtigtes Interesse i. S. d. Art. 6 
Abs. 1 lit. f) DS-GVO stützt, kann der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer gegenüber dem 
Netzbetreiber aus Gründen, die sich aus der besonderen Situation des Anschlussnehmers bzw. 
Anschlussnutzers ergeben, jederzeit unter Angabe dieser Gründe widersprechen. Der Netzbetreiber 
wird die personenbezogenen Daten im Falle eines begründeten Widerspruchs grundsätzlich nicht 
mehr für die betreffenden Zwecke verarbeiten und die Daten löschen, es sei denn, er kann 
zwingende Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten des 
Anschlussnehmers bzw. Anschlussnutzers überwiegen, oder die Verarbeitung dient der 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

Der Widerspruch ist zu richten an:  
Stadtwerke Emsdetten GmbH, Moorbrückenstr. 30, 48282 Emsdetten, Telefon 02572/202-0, Fax: 
02572/202-189, E-Mail: info@stadtwerke-emsdetten.de 

11. Hinweis zum Streitbeilegungsverfahren (gilt nur für Verbraucher i.S.d. § 13 BGB 
Energieversorgungsunternehmen und Messstellenbetreiber (Unternehmen) sind verpflichtet, 
Beanstandungen von Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB (Verbraucher) insbesondere zum 
Vertragsabschluss oder zur Qualität von Leistungen des Unternehmens (Verbraucherbeschwerden), die 
den Anschluss an das Versorgungsnetz, die Belieferung mit Energie oder die Messung der Energie 
betreffen, im Verfahren nach § 111a EnWG innerhalb einer Frist von vier Wochen ab Zugang beim 
Unternehmen zu beantworten. Verbraucherbeschwerden sind zu richten an: 
Stadtwerke Emsdetten GmbH, Moorbrückenstr.  30, 48282 Emsdetten, Telefon 02572/202-333, Fax 
02572/202-189, E-Mail service@stadtwerke-emsdetten.de. 
Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle nach § 111b EnWG zur Durchführung eines 
Schlichtungsverfahrens anzurufen, wenn das Unternehmen der Beschwerde nicht innerhalb der 
Bearbeitungsfrist abgeholfen hat oder erklärt hat, der Beschwerde nicht abzuhelfen. § 14 Abs. 5 VSBG 
bleibt unberührt. Das Unternehmen ist verpflichtet, an dem Verfahren bei der Schlichtungsstelle 
teilzunehmen. Die Einreichung einer Beschwerde bei der Schlichtungsstelle hemmt die gesetzliche 
Verjährung gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB. Das Recht der Beteiligten, die Gerichte anzurufen oder ein 
anderes Verfahren (z.B. nach dem EnWG) zu beantragen, bleibt unberührt.  
Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit: Schlichtungsstelle Energie e.V., Friedrichstraße 133, 
10117 Berlin, Telefon: +49 (0) 30/2757240–0, Telefax: 030/2757240-69, E-Mail: info@schlichtungsstelle-
energie.de; Homepage: www.schlichtungsstelle-energie.de 
Allgemeine Informationen zu Verbraucherrechten sind erhältlich über den Verbraucherservice der 
Bundesnetzagentur für den Bereich Elektrizität und Gas, Postfach 8001, 53105 Bonn, Telefon: 030/ 22480-
500 oder 01805 101000 (Mo.-Fr. 9:00 Uhr - 12:00 Uhr), Telefax: 030/ 22480-323, E-Mail: 
verbraucherservice-energie@bnetza.de 

12. Inkrafttreten 
Diese Ergänzenden Bedingungen zur NDAV treten am 01.01.2019 in Kraft. Sie ersetzen die Ergänzenden 
Bedingungen vom 01.01.2013. 
 
Anlagen 
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 Netto Brutto 1) 

I. Zu 3. der Ergänzenden Bedingungen (Baukostenzuschuss, § 11 NDAV)  
  

Baukostenzuschuss beträgt für eine Anlage bis 24 kW  271,00 € 322,49 € 

- je weiteres kW  11,30 € 13,45 € 

II. Zu 4. der Ergänzenden Bedingungen (Kosten, § 9 NDAV) 
Netzanschluss, DN 25 Nennweite, bis 15 Meter Länge  1.395,00 € 1.660,05 € 
 
Bei veränderten Bedingungen (Mehrlängen, Mehrspartenverlegungen etc.)  
wird für den Anschlussnehmer ein individuelles Angebot erstellt. 
 
Netzanschlüsse mit anderen Nennweiten werden nach tatsächlichem Aufwand 
abgerechnet. Inaktive Netzanschlüsse sind Anschlüsse an denen keine Anschlussnutzung 
(Energielieferung) stattfindet.  
 
Die monatliche Pauschale für die Wartung und Überprüfung eines inaktiven  
Netzanschlusses bis DIN 50 beträgt  6,00 € 7,14 € 
 
Die Pauschale wird jährlich in Rechnung gestellt. 

III. Zu 6. der Ergänzenden Bedingungen (Inbetriebsetzung der Gasanlage, § 14 NDAV) 
Inbetriebsetzung der Gasanlage 72,20 € 85,92 € 
 
Vergeblicher Versuch zur Inbetriebsetzung 25,00 € 29,75 € 

IV. Zu 7. der Ergänzenden Bedingungen (Unterbrechung des Netzanschlusses, § 24 NDAV) 
Unterbrechung des Netzanschlusses 2) 52,50 € 52,50 € 
Außensperrungen 
Wiederherstellung des Netzanschlusses nach Aufwand 
- innerhalb der gültigen Geschäftszeiten 52,50 € 62,48 € 
- außerhalb der gültigen Geschäftszeiten  nach Aufwand 
 
Die Wiederherstellung des Anschlusses wird von der vollständigen Bezahlung der durch die  
Anschlussunterbrechung und Wiederherstellung entstandenen Kosten abhängig gemacht. 
 
Vergeblicher Versuch Unterbrechung/Wiederherstellung  25,00 € 29,75 € 

V. Zu 9. der Ergänzenden Bedingungen (Zahlung und Verzug, Mahnkostenpauschale, § 23 NDAV) 
Mahnung 2) 3,00 € 3,00 € 
 
Nachinkasso / Direktinkasso 2) 15,00 € 15,00 € 
 
 
1) Bruttopreis inkl.19 % Mehrwertsteuer 
2) Für diese Pauschale fällt keine Umsatzsteuer an 
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